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öſterreichiſche Lande8-Winzerſchule entſtand, die im Februar 1875 eröffnet 
wurde. Der vom Director Schellenberger angelegte „Schulweingarten“ 

findet allgemeinen Beifall und iſt zugleich ein Muſter für alle Weinhauer. 

Sämmtliche Arbeiten im Weingarten werden von den Schülern der 
Anſtalt geleiſtet. 

Nicht zu leugnen iſt, daß die für Oeſterreich wichtige Weinproduction 
derart zu ſinken droht, daß der früher ſo angeſehene und gehäbige 

Hauerſtand an ſeinen Schulden zu Grunde geht, denn ſelbſt die lohnendſte 

Weinernte verſchlingt. die bereits im Winter in Anſpruch genommenen 
Vorſchüſſe für die Sommerarbeit, und nur die Contrahirung neuer 
Schulden ermöglicht ihm und ſeiner Familie das Leben für das nächſte 

Jahr. Kommt nun gar ein Mißjahr, ſo verdoppeln ſich die Schulden und 
Intereſſen und der geringe Beſih kommt um einen Spottpreis unter 
den Hammer. Nur die Erleichterung des Exportes durch billige Zollſäße 

und die Ermöglichung wohlfeiler Frachtkoſten können der Weinproduction 
aufhelfen. Sache der Weinproducenten dagegen wird es ſein, die Fort- 
ſchritte der Wiſſenſchaft, welche man am Rhein und in Frankreich für 

das Weinproduct vortheilhaft geltend zu machen weiß, nicht zu ignoriren, 
ohne de8halb mit dem ſogenannten Kunſtwein auch nur von fern liebäugeln 
zu wollen. Ehrlich und ohne Falſch wie der öſterreichiſche Charakter jollen 
auch unſere öſterreichiſchen Weine bleiben. Dies ſchließt nicht aus, beſſere 
Rebſorten zu pflanzen, welche dem Weine eine <arakteriſtiſche Localeigenſchaft 
verleihen. Verträgt der in Oeſterreich producirte Wein Exportſpeſen von 
einigen Gulden, ſo wird er in den weinarmen Nachbarländern gern 

geſucht werden und über ſeine Nebenbuhler, insbeſondere den ominöſen 

Kunſtwein ſiegen, und dadurch der Weinbau wieder eine Quelle ves 

Wohlſtande3 werden, was er mehr als ein Jahrtauſend hindurch geweſen. 

36. MUpel, 

Das Gewerbe. 

Das Gewerbeweſen im Allgemeinen, 

Die Lage der Stadt Krems war dem Aufblühen der Gewerbe 

beſonders günſtig. Der rege Verkehr auf der Donauſtraße brachte viel 

Verdienſt unter die Leute, und die Landbevölkerung der ganzen Umgebung 

war auf die Stadt zur Befriedigung ihrer gewerblichen Bedürfniſſe 

angewieſen. Das l. f. Privilegium der „Ladſtätte“, welches alle Schiffe 

hier zu landen zwang, und jenes der Jahrmärkte förderten und fräftigten 

die Entfaltung des Gewerbelebens. Die Bürger der Stadt waren ohnehin 

Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems, 26 
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angewieſen bei ihren Mitbürgern zu beſtellen und zu kaufen. So lieferte 

die rührige Arbeit einen ununterbrochenen und ſicheren Ertrag, zumal ein 

Generale des Kaiſers Maxmilian I. vom Jahre 1510 erklärte, daß 

Niemand außer den Städten und Märkten Gewerbe und Hantierungen 

zu treiben berechtigt ſei, da dies der Bürgerſchaft allein zukomme. Der 

Gewerbeſis war gewöhnlich mit einem beſtimmten Hauſe verbunden 

(radicirt), und ging durch Erbſchaft an die Familie des verſtorbenen 

Handwerkers über, oder mußte erkauft werden (Perſonalgewerbe). Die 

Koſten beim Antritt eines Gewerbes waren nicht unbedeutend. ") Im Jahre 

1829 zählte man in Krems 222 Gewerbe, worunter ein Bräuhaus, 

5 Mühlen, 1 Ziegelbrennerei und 1 Salitterei. Laut Verzeichniß der 

Gewerbetreibenden des politiſchen Bezirkes Krems vom Jahre 1883 ſind 

folgende Gewerbe in Krems vertreten : 

Agentien 2, Advocaten 6, Anſtreicher 4, Apotheker 2, Abde>er 1, Bäcker 16, 

Baumeiſter 1, Bandhändler 2, Bräuer 1, Badeanſtalt-Jnhaber 2, Bettfedernhändler 1, 

Bildhauer 1, Binder 5, Mehlverſchleißer 1, Buchbinder 5, Buchhändler 2, Buch- 

drucker 2, Büchſenmacher 2, Bürſtenbinder 2, Brunnmacher 2, Branntweiner (Erzeuger3, 

Schänken 7), Kaffeeſchänken 2, Chocoladenerzeuger 1, Drechsler 2, Dienſtmann- 

Inſtitut 1, Dienſtvermittler 4, Eſſigerzeuger 4, Eiſenhändler 3, Friſeure 8, Foto- 

grafen 3, Feilhauer 1, Fiſchhändler 1, Fruchthändler 3, Fleiſchhauer 9, Färber 2, 

Ga3beleuchtung 1, Goldarbeiter 3, Graveur 1, Greißler 34, Geſchirrhändler 4, 

Glaſer 6, Galanteriewaarenerzeuger 1, Gärtner 2, Gelbgießer 1, Galanteriewaaren- 

händler 3, Hutmacher 3, Handſchuhmacher 3, Hafner 3, Hadernhändler 2, Holz- 

händler 3, Huthändler 1, Inſtrumentenmacher 2, Kanalräumer 2, Kürſchner 3, Kalk- 

brenner 1, Kleiderhändler 2, Kammacher 1, Kaffeeſieder 2, Kupferſchmied 1, Klavier- 

macher 1, Krämer 10, Kofferverkäufer 2, Kupferwaarenhändler 1, Käshändler 1; 

Kaminfeger 2, Knopfmacher 1, Kohlenhandel 2, Korbflechter 5, Leichenbeſtattung 1, 

Ledererzeuger 1, Lohnkutſcher 6, Lebzelter 1, Lederausſchneider 4, Müller 7, Möbel- 

händler 2, Maſchiniſt 1, Mechaniker 1, Meſſerſchmiede 1, Modiſten 5, Muſikgewerbe 3, 

Maſchinenbauer 4, Mühlſteinhändler 3, Marktfierant 1, Maler 1, Maurer 3, Näh- | 

maſchinenhändler 4, Notare 2, Nürnbergerwaarenhandlung 1, Obſthändler 9, Optiker 1, | 

1) Im vorigen Jahrhundert zahlte ein Schuſter 220--270 fl., Büchſenmacher | 

250 fl., Goldſchmied 82 fl., Kaffeeſieder 135 fl. Garküche 300--500 fl., Tiſchler 300 fl., 

- Handſchuhmacher 300 fl., Schneider 400 fl., Binder 400 fl., Fleiſchhauer 300 fl, 

Führmann 400 fl., Senſſieder 400 fl., Hutterer 400 fl. Weißgärber 500 fl., Orgel- 

macher 500 fl , Sattler 500 fl., Weber 500 fl., Tuchſcherer 500 fl., Greißler, Nadler 

und Wagner 750 fl., Seifenſieder 800 fl., Bäer 600 |l., Silberarbeiter 600 fl., 

Lederer 1500 fl., Barbier 1500 fl., Kürſchner 100 fl., Kupferſchmied 1400 fl., Leb- 

zelter 2500 fl., Schloſſer 2000 |l., Buchdruker 2000 fl., Handelsgewerbe 2000 fl., 

Gaſtwirth 4000 fl., Apotheker 700 fl., Eiſenhändler 2000 fl., Leinwandhändler 400 fl, 
Specerei» und Materialhandlung 1500 fl., Vermiſchte Waarenhandlung 600 fl. = 
Außer den hier genannten Gewerben exiſtirten im Jahre 1817 no<: Groß- 

IEEE Geigen- und Flautenmacher, Vergolder, Strumpfwirker, Nürnberger- 

Sremn- ind Ziehe en en geiler Fp EEN: SEESEN PRG ENE 

E „Zwiebelhande! S3handel. -- Eingegangen waren: Maler, Bildhauer, 
Geſchirrhandel, Drgelbau, Glorengeſere, „BG ; 
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Orgelbauer 1, Papierhändler 4, Parfümeur 1, Pfaidler 2, Pflaſterer 1, Producten- 
händler 6, Pußwaarenhändler 5, Riemer 2, Regenſchirmmacher 2, Rattenvertilger 1, 

Surrogatkaffeerzeuger 3, Sodawaſſererzeuger 1, Schuhwaarenhändler 4, Schuſter 30, 
Edneider 27, Sc<leifer 2, Sattler 3, Strohhuthändler 1, Senferzeuger 2, Samen- 
händler 1, Sparherdſezer 1, Seifenſieder 1, Strumpfwirker 1, Sprachlehrer 1, 
Schuhwichserzeuger 2, Seiler 1, Schnittwaarenhändler 8, Specereiwaarenhändler 9, 
Spengler 3, Schloſſer 6, Schmiede 2, Selcher 2, Spediteure 4, Steinmetze 2, 

Tiſchler 9, Tuchhändler 2, Tapezierer 3, Teppicherzeuger 1, Trödler 9, Theater- 
unternehmung 1, Trauerwaaren 1, Tanzlehrer 1, Uhrmacher 4, Ueberfuhr 1, Vieh- 
händler 1, Vergolder 1, Vermiſchte Waarenhandlungen 6, Victualienhändler 38, 

Wagner 3, Weinhändler 3, Wildprethändler 1, Weineinſchlagerzeuger 1, Wirth3- 
gewerbe 44, Zeugſc<hmiede 1, Zahntechniker 1, Zuckerbäcker 6, Zimmermeiſter 3, 
Zirkelſhmied 1, Zeitungsverſchleißer 1, Zeitſchriftenherausgeber 3, Ziegelde>ker 1, 

Zimmermaler 5.1) 

Innungen und Zünfte. 

Da3 Gewerbeleben wurde im Mittelalter durch die Zünfte geſteigert 

und geregelt. Gewiſſe Gruppen von Handwerkern einigten ſich nämlich in 
freie Innungen (Zünfte genannt) zum Schuße der ehrlichen Arbeit und 
zur Wohlfahrt des Publicums. Es läßt ſich nicht beſtreiten, daß die 

Zünfte ihrer Zeit nüßlich wirkten. Die Mitglieder ſorgten für ihre 
StandesSehre und unterſtüßten ſich gegenſeitig im Falle der Noth. Aber 
auch für die Meiſter bildete die Zunft eine Art Sitten- und Gewerbe- 

polizei, denn die Zunft belehnte den Meiſter mit der Meiſterſchaft ; die 
Zunft wachte über öffentliche Sittlichkeit ; die Zunft entſchied Zwiſte und 

verhängte Strafen. Bei offener Zunftlade?) wurden die Geſellen frei- 

geſprochen und die Lehrlinge feierlich aufgenommen. Die Jnnungen 

erſtrec>ten ſich nicht nur auf Krem8 und Stein, ſondern umfaßten auch 

Meiſter in weitem Umfkreiſe. 

Nach und nach verloren die Zünfte ihre Bedeutung und die 

allgemeine Achtung, ſo daß ſie auf das Niveau privatrechtlicher Genoſſen- 

ſchaften herabſanfen, über deren Zopf und hohlen Formenkram Viele 

ſpotteten. Urſache des Verfalles war theils der durch die vielen Kriege 
verurſachte Rückgang der Gewerbe, theils der Egoismus und die Zwiſtig- 

keit der Genoſſen. Die Gewerbetreibenden ſtritten ſich ſtets um die 

Gränzen ihrer Befugniſſe und ſuchten ſich jede beſchwerliche Concurrenz 

1) Amtsblatt der k. k. Bezirköhauptmannſchaft Krems 1883, Nr. 45, S. 178. 

3 Bei der lehten Kremſer Ausfiellung im Jahre 1884 waren in der hiſtoriſchen 

Abtheilung mehr als ein Dußend dieſer alten Jnnungsladen zu ſehen, welche wahr- 

ſcheinlich dem ſtädtiſchen Muſeum zur Aufbewahrung und Erhaltung übergeben werden 

dürften. Es haben ſich noch viele Meiſterbücher, Aufdingbücher, Geburts- und Lehr- | 

briefe, 13 Siegelſtö>e, wovon 3 aus Silber, erhalten. Im Stadtarchiv befindet ſich | 

ein Aufding- und Freiſagebuch bis 1854, ein Meiſterbuch bis. 1847. 
26* | 
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vom Halſe zu halten. Unter ver Regierung Carl VI. und Maria 

Thereſia'8, wollte man den Zünften neues Leben einhauchen; aber ver- 

geblich. Die Zünfte und Innungen hingen feſt an ihren Statuten und 

Gebräuchen und wollten auch von deren Aufhebung nichts wiſſen. Im 

Gegentheile. Im Jahre 1848 erſuchten die Innungen um Wahrung ihrer 

Gewerbsrechte und Sicherung ihrer Exiſtenz. Sie baten, daß die Perſonal- 

gewerbe nicht weiter vermehrt, die Zungen zu einer Lernzeit von 3 Jahren 

verhalten, und zu einer Innungsprüfung vor dem Freijagen verhalten 

werden; jeder Geſelle ſolle 3 Jahre wandern; zur Meiſterſchaft ſei 

erforderlich: Lehrbrief, Wanderungsaus8weis, Meiſterſtücke ; Alles werde 

innung8mäßig abgemacht, was das betreffende Handwerk angeht; alle 

Pfuſcherei abgeſtellt 2c. Auch ſpäter noch (1852) ſuchte man den Innungs- 

verband aufrecht zu halten und zu befeſtigen, wie aus einer Eingabe der 

hieſigen Tiſchler-Innung an die Handel8- und Gewerbekammer in Wien 

hervorgeht, worin es heißt : 

„Nac<h der Ueberzeugung der Gefertigten wird ein neues Gewerbegeſeß, eine 

neue Gewerbeordnung zur Hebung des Gewerbeweſen3 mit Sehnſucht erwartet, und 

überall mit lebhaftem Beifalle begrüßt werden, und erſcheint um ſo nothwendiger, 

als die gegenwärtig beſtehenden auf den Gewerb3verband ſich beziehenden hohen 

Verordnungen keineswegs hinreichend ſind, um den Gewerbsſtand in der Art aufrecht 

zu erhalten, und zu vervollfommen, daß derſelbe überall mit dem Auslande in die 

Schranken treten könne. =- Schon ſeit einem Decennium iſt faſt bei allen Profeſſioniſten 

die Klage über eine kaum mittelmäßige Profeßion8-Geſchiclichkeit der inländiſchen 

Geſellen, insbeſondere auf dem Lande, allgemein. Das gehorſ. Handwerk glaubt die 

Meinung ausſprechen zu dürfen, daß der Grund dieſes Rüdſchrittes durch die mit 

Hofverordnung vom 21. Juni 1834 verfügte Aufhebung des Innungs3verbandes der 

Gewerbe gelegt worden iſt. Seit dieſer Zeit ſind viele Mißbräuche, namentlich beim 

Aufdingen und Freiſprechen dev Lehrjungen. Oft geſchehen beide ſo wichtigen Akte 

unter Einem. Der Junge wird einige Jahre zu häuslichen Verrichtungen 

angehalten, dann ohne Geſellenſtüf = mit unzulänglichen Handwerkskenntniſſen 

freigeſprochen. Das Gewerbe leidet hiedurc<h, ein Proletariat von Handwerkern 

wird geſchaffen, während der Ausländer, mit vielſeitiger Geſchäftskenntniß ausgerüſtet, 

hier Arbeit ſucht, den Jnländer verdrängt, und um Arbeit und Unterhalt aus 

eigenem Verſchulden bringt, weil es ihm an der nöthigen Gewerbskenntniß fehlt. 

Man ſorge vor Allem für eine neue Gewerbeordnung und Befeſtigung des Innungs- 

verbandes, für beſtimmte Lehrjahre, correctes Geſellen- und Meiſterſtück". ") 

Doch das moderne Princip der freien Concurrenz ſiegte. Durch die 

Gewerbeordnung vom 20. December 1859 wurden die Innungen der 

Handwerker aufgelöſt, das Vermögen derſelben, wenn eines vorhanden 

war, vertheilt, die JIunungsladen aber mit den Privilegien und ſonſtigen 

Documenten blieben bei dem letzten Vorſtande over veſſen Erben in 

1) 1852, 2. März. 
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Verwahrung. Durch die Gewerbefreiheit erlitten namentlich die Haus- 

beſiver mit ſogenannten radicirten Gewerben einen empfindlichen Schaden, 

zumal ſie gar keine Entſchädigung erhielten. ; 

Der Niedergang des Gewerbes brachte indeß bald einen Umſchwung 

in den Auſchauungen hervor. Man würdigte das Zweckmäßige und 

Nüßliche des ehemaligen Zunftweſens und bemühte ſich, die alten Formen, 

Gebräuche und Sitten aus dem durch Zünfte und Innungen geregelten 

Handwerksleben, theilweiſe verbeſſert und den gegenwärtigen Verhältniſſen 

angepaßt wieder einzuführen. Am 17. Juli 1881 wurde der erſte Klein- 

gewerbetag zu Krems abgehalten. Hoffen und wünſchen wir, daß die alte 

Lehre von dem goldenen Boden des Handwerkes wieder allgemein fich Bahn 

bricht und die in Folge der Novelle zum Gewerbegeſez vom 15. März 1883 

ins Leben gerufenen Genoſſenſchaften und Gewerbeinſpectoren, ſowie die 

Gewerbefammer bald von einem Aufſchwunge des jekt darniederliegenden 

Gewerbes berichten können. 

Wir wollen nun die in früheren Zeiten zu Krems thätig geweſenen 

Gewerbe einzeln beſprechen. 

Die einzelnen Gewerbe. 

Bä>er. Die Bäcker datirten ihr Recht vom Privilegium Rudolphs 

(1305), worin auch die Beſtimmung enthalten war, daß die Bäcker bei 

Uebertretung der Satzung zu ſchupfen ſeien. ?) Die Bäckermeiſter der Stadt 

hatten im XV. Jahrhundert eine Innungs8ordnung (Statuten) entworfen 

und dem Rathe der Stadt Wien zur Beſtätigung vorgelegt, welche dieſer 

am 28. Juni 1428 ertheilte.?) Später beſchwerten ſich die Bäcker über 

vas Brodbacken der Müller und Hauer auf den Kauf, worauf der 

Stadtrath beſchloß, daß die fremden Bäcker nur bis 11 Uhr das Brod 

verkaufen können. *) Den wegen ſchlechtem und zu kleinem Gebäck ſtraffälligen 

Bäckern wurde 1548 das „Scupfen“ nachgeſehen, aber eine Geldſtrafe 

auferlegt.) Rudolph 11. befahl, die Bäcker zur Beobachtung der Ordnung 

anzuhalten. 5) Ein Diplom Kaiſer Ferdinand I. vom 9. September 1633 

behob die durch die Kriegsläufe eingeſchlichenen Verwirrungen bei Beob- 

achtung der Handwerksordnung und ſtellte die Ordnung wieder her. Darin 

heißt es unter anderem: „Zu Krems ſei der Sitz dex Innung; Tirnſtein, 

Wachau und andre Ort ſollen hier incorporirt ſein; jeder Ehrlich Pec>h 

ven, elle bas Di I NE I leber das 4 97 0007 1 NOR ES EEE 
2) Alterthums8verein Wien, UI. 2. Abthlg. S. 250. 

3) 1553, Jngedenkb. der Stadt. 
4) 1548, 10. Febr. (Miſſ. Prot.) 

5) 1592, 9. Juni, 
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muß ſich da einſchreiben laſſen bei Strafe eines Meiſters mit 5 fl., eines 
Geſellen mit 2 fl. Eine Lade ſoll ſein und ordentliche Zöchmeiſter. Bei 
den Verſammlungen der Innung muß ein Commiſſär des Rathes gegen- - 

wärtig ſein.) Bezüglich der „Preßen“ heißt es: „Die Meiſter, welche der 
Reihe nach das „Prezenpächt“ haben, ſollen Freitag vor der Faſtnacht 
damit anfangen und Charfreitag ſchließen.“ Das öffentliche Feilhaben des 
Brode8 ſei den auswärtigen Bäckern und Müllern nur am Jahrmarkt 
durch 3 Tage, an dem beſtimmten Plaße am Hohenmarkt erlaubt. Kein 
Knecht oder Jung darf Weggen, Kipfel, Semmel 2c. verſchenken, oder 
für ſich nehmen. ?) =- Weil öfter vorfam, daß die Bäcker zu Marktzeiten 
das Brod, abſonderlich die Semmeln, kleiner backten, wurde ihnen dies 

durch Decret verwieſen und auferlegt, das Brod jederzeit nach der „Facht“ 

zu backen. *) 

Da3 Kremſer Gebäc> hatte. von jeher einen guten Ruf. Die bei 
Gelegenheit der Ausſtellung in Paris 1867 von einem Wiener Meiſter 
fabricirten Semmeln wurden in dem von einem Kremſer Bäckermeiſter , 
(Wochenmayer) neu erfundenen Ofen gebacken. =- Durch die Bemühungen 

des Bäckermeiſter8 Franz Carl Wilhelm kam im Jahre 1818 ein Körner- 

markt in Krems zu Stande und in Schwung zum Vortheile aller Bewohner. 

Die Bäckerzunft der l. f. Städte Krems und Stein ſprach ihm für ſeine 

thätige, unverdroſſene und eifrige Mitwirkung in einem Decrete ihren 

Dank aus. *) 

Binder. In einer Weingegend iſt das Binderhandwerk beſonders 
wichtig und rentabel. In Krems wurde aber nicht nur Wein gebaut, 
ſondern ſeit alten Zeiten auch Senf fabricixrt. Im Jahre 1546 befahl 
der Stadtrath, daß die Binder bei 32 Pfund Strafe die Senffaſſel drei 
Halbe groß machen ſollen. 5) =- Die von Carl VU. gegebene Handwerks- 
ordnung für Faßbinder, ddo. Wien 27. März 1713, beruft ſich auf die 

Patente von 1591 und 1643. Aus Oberöſterreich kamen viele Fäſſer 

donauabwärt8, was. den hieſigen Bindern in ihrem Geſchäfte Eintrag 

machte, weshalb ſie ſich dagegen wehrten und den fremden Bindern, die 
auf der Donau Fäſſer brachten, den Boden einſchlugen. Die Regierung 

nahm ſich jedoch der Oberländer an und befahl die freie Zufuhr der 

- 1) auf 12 Pergamentblättern. 
?) 1706, 18. Juli. (Stadtarchiv). 
3) Kinzl's Chronik, S. 539. 
*) 1829, 1. Auguſt. j igi äckerlade zum ewigen Mabelfen: uguſt. Der Belobte übergab das Original der Bäcerlade 3 

*) 1546, 26. Nov, (Miſſ. Prot.) 
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abgebundenen Fäſſer nicht zu ſperren, ſondern zu geſtatten. *). Die Innungs- 

feſte der Binder waren St. Urban und Medard. Aus den Innungs3- 

vorſchriften iſt zu bemerken: 

„Kommt Binderholz auf dem Waſſer oder ſonſt wie zum Verkaufe an, ſo . 

wird e3 von den Meiſtern beſchaut, und wenn die Bürgerſchaft ihren Bedarf gede>t 

hat, gleichmäßig in die Werkſtätten vertheilt. Vorkauf iſt verboten. Das Meiſterſtück 

beſtehe darin, daß er vier eichene Faß und eine Badwanne mache, auch eine Taufel 

in ein volles Faß einſtoſſe. Die Berc<htesgadner Drechsler jollen nicht3 was die Pinder 

Arbeit, ſo von Stu>en zuſammengeſeht wird und den Zirkhel berührt, hier verkaufen 

oder einſezen dürfen. Nur Schäffer und Aemper mit breite Reif können ſie führen".?) 

Die Meiſterlade der Faßbinder, ſchön geſchnitzt und eingelegt, datirt 

aus dem Jahre 1588. In derſelben befinden ſich noc<h als Reliquien 

eine zerbrochene Zinnflaſche in der Form eines Binderſchlägels, ein kleiner 

Becher aus Zinn, drei kleine ſeidene Geldbeutel mit Silbermünzen aus 

dem Jahre 1622, ein Binderhobel mit der eingeſchnittenen Jahreszahl 

1683 und ein Bindermaßholz mit der Jahre8zahl 1673. 

Brauerei. Dieſem Geſchäftsbetriebe war die Stadt aus Rückſicht 

für den Weinabſaß ſtets abhold. Ueber die Brauerei im Hofe des Kloſters 

Oſterhofen zu Krem3 und das Bierverbot vgl. oben S. 400. Ein Edict 

des Stadtrathes vom 22. Jänner 1588 befahl, daß kein Bier zum Aus- 

ſchänkfen in die Stadt geführt, noc< von Wirthen ausgeſchänkt werden 

ſolle. Später jedoch entſtand doch eine Brauerei zu Krems. 1708 bewarb 

ſich nämlich Adam Ertl, Bürger zu Langenlois, um Ertheilung der 

Braugerechtigkeit zu Stein auf einem öden Hauſe. Nun entſtand auch 

eine Brauerei in Krems und zwar lag die Braugerechtigkeit auf dem 

Hauſe Nr. 260 auf dem Hohenmarkt, wurde aber von jeher von der 

Stadt in Beſtand verlaſſen. 1728 verlieh der Rath dem Elias Ripl, 

geweſten des innern Rathes, und deſſen Conſorten die ſtädtiſche Bier- 

hrauereigerechtigkeit auf ſie und 2 Kinder in Leibgeding gegen jährlich 

60 fl. Beſtand. In den Jahren 1739--1759 war die Brauerei in 

Afterbeſtand gegen jährlich 700 fl. 

Das Brauhaus vor dem Steinerthor wurde 1788 auf einem 

vorhin öden Plaße errichtet. Es erhoben ſich aber viele Beſchwerden des 

Publicums über das ſchlechte Gebräu des braunen Bieres, ſogar der 

Krei8hauptmann ließ ſich verlauten, er werde, wenn das Bier nicht beſſer 

wird, ſich wegen Einführung fremden Bieres verwenden. ?) Die Maß 

1) 1631, 20. Juli. (Stadtarch.) 

2) Kinz!'s Chronik, S. 594. | 

8) 1732, an den Brau-Beſtandinhaber, 
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Bier wurde üm 5 kr. ausgeſchänkt. 1790 wurde das Brauhaus an Maier 

Thomas, Braumeiſter zu Droß, vorher Beſtandinhaber des alten Brau- 

hauſes (Seiche), verkauft. Die Beſchwerden gegen das Bier erneuerten 

ſich, und 1802 erhielt der KreiSarzt den Auftrag, ſich vom Bierbräuer 

die Kräuter vorweiſen zu laſſen, die dieſer unter den Sud gibt, damit 

kein giftiges darunter komme. Herr Johann Arnold aus Baiern hob das 

Geſchäft ſeit 1855, und die Pachtfirma Löw & Herkka errichtete 1875 

eine Dampf-Brauerei, in welcher „Kremſer Bier“ erzeugt wird, das auch 

in weiteren Kreiſen Abſaß findet. 

Buchdruckerei und Buchhandel. Inu der Reformationsepoche 

wurde in Stein eine Buchdruckerei errichtet, indem Kaiſer Maxmilian 1l. 

am 5. September 1570 den proteſtantiſchen Ständen dazu die Erlanubniß 

gab. Das erſte in dieſer Druckerei zu Stande gekommene Buch war die 

für die lutheriſche Kirche in Oeſterreich von Chyträus verfaßte Agende.) 

Im Jahre 1571 erſchienen zwei Auszüge aus derſelben, der eine zum 

bequemen Amts8gebrauch der Prädicanten, der andere „zu gut den einfältigen 

Layen“. Auch Luthers KatechiSmus und der „Pſalter Davids“ wurden 

zu Stein gedruckt.2?) Ob daſelbſt noch andere Schriften gedruckt wurden, 

iſt nicht bekannt. =- Ebenſowenig iſt bekannt, wann eine Druckerei zu 

Krems errichtet wurde. Jedenfalls beſtand ſie ſchon im XVI1. Jahr- 

hundert. 3) In dieſer Druckerei erſchienen viele Bücher, Broſchüren und 

Flugblätter, zumeiſt frommen Juhaltes.*) Als Drucker erſcheinen 

1!) Der Titel lautete : „Geiſtliche Kirchen-Agenda, wie dieſe von den zweyen 
Ständen der Herren- und Ritterſchaft im Erzherzogthumb Oeſterreich under der 

Enn3 gebraucht wird“. Folio. Ein Prachtwerk mit großen Initialen und Kirc<hennoten. 

2) Druckort und Name des Buchdruckers iſt nicht angegeben. Vgl. Raupach 
Evgl. Oeſt. 1. Fortſ. 1736, S. 302--396 und 1732, S. 94, 135, 173-174, 298-259. 

3) 1691 erſchien zu Krems: „Pietas in patriam“, ein kleines Drama, von den 

Zöglingen des Jeſuiten-Gymnaſiums zu Ehren des Abtes Berthold von Göttweig 

aufgeführt. 1692 „Privilegia ordinis S. Benedicti“, 1697 „Cremsensis Schola cel“, 

mit den Statuten der Marienbruderſchaft. 
; 4) Aus dem vorigen Jahrhundert ſind anzuführen : 1702 „Bvanida Vanitas“, 

Die vereytlete Eytelkeit. Singſpiel von einem Mitgliede der Geſellſchaft Jeſu zu 
Krems. =- 1713 Acta 8. Colomani, regis et martyris, nach Hieronymus. Peb, 
deutſch bearbeitet von Deppiſch. = 1714-1729: Michael, der jubilirende Fendrich. 
Ehrenrede zu Ehren des Pfarrer38 von Zöbing. =- Panegyriceus zu Ehren des 
Abtes Godefridus von Göttweig. =- Schweigender Tullius und redender Tacitus. 
Rede beim Feſte der Heiligſprechung des h. Johann von Nepomuk, in der Pfarrkirche 
zu Stein. = 1732-1768 Predigten von Dechant Kravogl (S. 363). -=-Der h. Mar- 
tyrer Euſtachius, aufgeführt als Theaterſtück „ab illustrissima, perillustri, prxenobili 
nobili Juventute Chrembgensis Gymnagii 8. 3,“ -- Geſangbuch für Wallfahrer nach 
Maria Zell (1747). -- Bericht von dem wunderthätigen h. Kreuz zu Melk (1774). =- 
Predigten des Gilbert Müllner (eines berühmten Kanzelredners zu Säuſenſtein, 

1777) u. j. w. (Vgl. Strobl, die hiſtoriſ in der Ausf! - Zeitung 1884 (Es 387 obl, die hiſtoriſche Ausſtellung in der Kremſer Ausſtellungs 
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die Namen : Richter, Kopit, Chr. Walter, Präxl, C. Richter (1790), Dietrich 
(1809). Einen Aufſchwung nahm 1833 die Buchdruckerei zu Krems unter 
Carl Adolph Dietrich, der ſie 1849 an Max Pammer verkaufte. 1870 
errichtete Joſeph Kinzl eine zweite Druckerei, welche 1883 durch Kauf an 

Joſeph Faber überging. Beide Druckereien ſind ſtets beſchäftigt. 

Ein altbekanntes Kremſer Druckwerk war ein Kalender in Klein- 

quart, der großen Abſatz hatte. =- Als im Jahre 1775 wegen des der 
Wiener - Academie ertheilten Privilegiums der jährliche Abgang von 
Kalendern bei den Buchdruckern und Buchhändlern requirirt wurde, zeigte 
es ſich, daß hier abgeſeßt wurden: 8000 Stüc große Schreibkalender in 
Quart, 13.500 mittlere 16tel Form, 4000 kleine Schreibkalender, 13.000 
priv. Bauernkalender, 5000 lange Bauernkalender.*) 1795 wurde in 
Krems der „Landſchematiomus“ in zwei Quartbänden, ein topographiſch 

wichtiges Werk, herausgegeben. Die Buchdruckerei zu Krems unterſtand 
dem Jurisdictionsforum der Wiener Univerſität, wie ſo manche daſelbſt 
verhandelte Klagen gegen Kremſer Buchdrucker wegen Nachdruck oder 

Druck verbotener Bücher beweiſen.?) =- Die Lade des Buchdruder- 

Handwerkes befindet ſich im ſtädtiſchen Archiv. 

Der Buchhandel zu Krems wird erſt im vorigen Jahrhundert 
erwähnt, und zwar befand ſich das Geſchäft am Hafnerplaß Nr. 47 

(neu 10), wurde aber auf Nr. 302 transferirt, wo es noch jet beſteht. Als 

Buchhändler werden genannt : Schilcher 1747, Möſtt (1807), Kugler Anton, 
Bauer (1818), Maier, Löhner, Oeſterreicher. Die Mehrzahl der Buchdrucker 
und Buchhändler waren Deutſche aus dem deutſchen Reiche, die ſich hier zu 

ihrem Vortheile niederließen. Gegenwärtig exiſtiren in Krems zwei 

Buchhandlungen. 

Färber. Dieſe hatten zu Krems ihre Viertellade, welche 1637 

nach Horn transferirt wurde. Es entſpann ſich wegen Ausfolgung der 

Lade ein Proceß, deſſen Koſten 1690 auf 106 fl. 51 kr. moderirt wurden.?) 

Fiſcher. Dieſes durch die Nähe der Donau begünſtigte Handwerk 

durfte nur von den dazu Berechtigten ausgeitbt werden und war einſt 
erträglich, da Fiſche als Faſtenſpeiſe ein geſuchter Artikel waren. Die 

Fiſchweide in Krems war ein landesfürſtliches Lehen, das ſpäter frei- 

1) Kreisamtscirculare 1775. Im Jahre 1885 erſchienen 3 zu Krems gedruckte 
Kalender, nämlich : Kinzl's Volkskalender (9. Jahrgang); Kalender des fath. Breß- 

vereinsboten (3. Jahrg.); Deutſcher Schulvereins Kalender (2, Jahrg.). | 

2) Mittheilung des Dr. Anton Mayer, Verf. des Werkes; Geſch. der Wiener 

Buchdrucker. 
3) (Stadtarchiv). 



gegeben wurde.?) Das Fiſchereiweſen ſtand unter ſtrenger Controlle. 

Schon im Privilegium vom Jahre 1305 werden die Fiſcher erwähnt. 

E3 heißt nämlich daſelbſt: „Die Fiſcher ſollen ohne Hut und ohne Gugl 

mit bloßem Haupte am Markte ihre Fiſche verkaufen, damit ſie ſelbe - 

wohlfeiler geben und die überlebenden Fiſche allſogleich abſchlagen“. 

Kaiſer Friedrich verwies am 20. Juli 1446 dem Stadtrathe ſein Vor- 

gehen gegen die Fiſcher, denen eine neue Ordnung aufgedrungen ſei und 
verbot, ſie in ihrem Handel zu beirren. = Ein Befehl des Landmarſchalls 

in Oeſterreich, Wolfgang von Walſee, vom 1. October 1454 unterſagte 

„Erich“2) in die Donau zu ſchlagen, weil dadurch nicht nur die Naufahrt 

gehindert, ſondern auch „das Fiſchprut größlich darauf gefangen und die | 

Wäſſer verödet werden, daraus gemeiner landſchad entſpringet und dadurch 

der fiſchkauf armen und reichen deſter teuer gemacht wird“. Das Recht 

in der Donau zu fiſchen wurde den Fiſchern in Krems von Kaiſer 

Ladislaus (19. Juni 1455) und von Kaiſer Friedrich (4. Sept. 1459) 

neuerdings beſtätigt. ?) =- Um dem zu eifrig betriebenen Fiſchfange zu 

ſteuern, erſchien ein Befehl der kaiſerlichen Räthe an den Bürgermeiſter 

und Rath, man ſolle darauf achten, daß bis zum 20. September kein 

heuriger Fiſch gefangen werde, auch ſollten ſie verhindern, daß mit dickem 

Zeug, „mit dem runſenberg oder mit verſeczen“ gefiſcht werde, noch Erich 

zu ſchlagen geſtatten, damit die Waſſer wiederum zu Fiſch kommen und 
nicht ſo ganz geödet werden.*) -- Eine Fiſcherordnung vom Jahre 1579 
beſtimmte : 1.'Fremde Fiſcher müßen ihre Fiſche den Bürgern zu verkaufen 
anbieten, und dürfen dieſelben erſt nach 3 Tagen an andere verkaufen. 

2. Traunfiſche ſollen nicht mit anderen vermengt werden. =- In Folge 

des beſtändigen Wechſels des Donaubettes hatte die Stadt öfter Streit 

bezüglich der Fiſchweide mit dem benachbarten Stifte Göttweig. Eine 

landesfürſtliche Commiſſion brachte einen Vergleih zu Stande mit 

folgenden Puncten: 

1. Alle Irrung und was immer ſchriftlich oder mündlich gegeneinander gethan 

- worden, ſoll vergeſſen und todt ſeyn. 2. Koſt, Zöhrung, und was ſonſt im Streit 

aufgegangen, zahlt ſich jede Parthey ſelbſten. 3. Göttweih ſoll die viſchwaid haben 

vom Mauttinger Gemerkh an, d. i. von den Marchſteinen ſo zwiſchen des Gott3haus 

Göttweih und denen von Mauttern geſeßt ſeyn, und enden ſich under Tallärn an 
den Marchen, ſo zwiſchen des Edlen Hanſen Geyern und des Gemelten Gott3haus 

. ) 1418 erhält Albrecht Volker8dorfer von Herzog Albrecht VI. das Lehen 
über 1 LOMSISCHEN (Hofkammerarchiv). Zwecke des 

| rich, auch Erik, Arch, Ark, in den Fluß geſetzte Wehren zum Zwede de 
Fiſchfanges, (Sanders, Deutſches WEHLEN DAR DIMEGIEE 

. Der Wortlaut des Fiſcher-Patente3 bei Strobl a. a. O. Beil. Nr. XXVI. 
) 1471, 26. Auguſt. (Stadtarchiv). ) 
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ausgezaigt ſeyn. Dort ſoll ſich niemandt von Stetten mit Viſchzeug, Taublſtatt, wad 
und perrn ſehen laſſen, do< haben die von Göttweih nachperlich zugegeben, daß der 

Burgermeiſter, Richter, Rat und andere anſehnliche Perſohnen in ihrer Au ein 

Kurzweil oder Grasmal halten oder ein Viſcheſſen mit ihren Viſchern, wie ſonſt 
üblich war. 4. Soll denen von Khrembs und Stain die Au underhalb der von 
Mauttarn Marchſtein, bis an das Geſchaidt oder Waſſer das den Werd umfließt, 
bis auf die 2 neuen Marchſtain, die von bayden Thaillen neu geſezt worden, und 

gegen dem Göttweih mit einem G und gegen. den Stetten mit ainen XK und 5 ver- 

zaichnet ſind, ſamt den Anſchütten ſo ſich kunfftig zutragen möcht, denen Stettten 

ohne Irrung beleiben.*) 

Auch über den Verkauf der Fiſche gab es allerlei Streit. Die 
Stadt erließ 1617 ein Edict, daß auswärtige Fiſcher Hechten und Karpfen 
am Wochenmarkt frei verkaufen dürfen und zwar Hechte das Pfund mit 
24 Pfennig, Karpfen mit 16 Pfennig. Michael Rieſer, bürgerl. Fiſcher, 
wurde 1700 geſtraft wegen Gewicht und Abtreibung der fremden Fiſcher, 
ſowie wegen ſpöttlich gegen den Stadtrath ausgegoſſenen Reden. =- Die 
Fiſcher waren unter ſich ſelbſt im Streite, wie aus folgenden ſtädtiſchen 
Erläſſen ſich ergibt. 1707 befahl der Stadtrath beiden Fiſchern zur 

Faſtenzeit wechſelweiſe auszuſchrotten ; dem Fiſcher Wieſer wurde verboten, 
Fiſche in ſeine Wohnung heimzutragen und zu verkaufen. Beide Fiſcher 

ſollten Hauſen nach dem vom Stadtrathe angeſeßten Werthe in Compagnie 
auShacken (1709). =- Ein anderer Streit zwiſchen den beiden bürgerlichen 
Fiſchern Georg Rieſer und Andreas Wieſer wurde dahin entſchieden, daß 

Georg Rieſer als der ältere Meiſter in 2 Bodungen Fiſche feilhabe und 
Vorſtand ſei, dagegen den Anderen auch 1 oder 2 Bodungen aufzuſtellen 

zugelaſſen werde, doch ſoll zwiſchen beiden in der Mitte ein bequemer 

Durchgang gelaſſen werden (1760). =- Das Kreisamt verbot 1756 den 

Fiſchmeiſtern mit den von fremden Fiſchern hieher zum Verkauf gebrachten 

Fiſchen Vorkäuflerei zu treiben. Mit Verordnung vom 1. September 1810 

wurde der Handel mit Fiſchen und Krebſen freigegeben. = Die Fiſcherei 

im Kremswaſſer, ſoweit ſie ſich auf den Burgfrieden erſtreckt, erhielt 1658 

der Kämmerer Georg Schrenk gegen jährlich 6 fl. in Beſtand. =- Die 
Fiſcherlade ging bei dem Brande 1858 in Flammen auf. Seit dem 

Beſtehen der Dampfſchiffe und ſeit der Donauregulirung hat die Fiſcherei 

bedeutend abgenommen. 2 

Fleiſchha>er. Das Fleiſchhacerrecht datirt von dem Privilegium 

Rudolphs vom Jahre 1305. „Fleiſch kann von Jedem zum Kauf 

zugeführt werden“. Erzherzog Ferdinand verordnete, daß die hieſigen 

Fleiſchha>er vor Allem die Bürgerſchaft mit Unſchlitt verſehen ſollen; 

1) 1589. (Stadtarchiv. 5 Siegel abgeriſſen). 
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bleibt ihnen dann etwas übrig, jo mögen fie e3, mit Vorwiſſen des 

Rathes außer der Stadt verkaufen. ?) = Die Regierung befahl 1526, 

daß die hieſigen Fleiſchhacker das Pfund Rindfleiſch gleichwie zu Wien 

um 3 Pfennig geben ſolien, wogegen ihnen erlaubt wird, ebenfalls nach 

Ungarn um Vieh zu reiſen.?) Im Jahre 1566 erſchien ein faiſerliches 

Verbot, Unſchlitt aus der Stadt zu verkaufen. *) Ein Edict vom Jahre 

1601 erlaubt „answendigen“ Fleiſchhackern nicht nur an Wochenmärkten, 

ſondern auch täglich in den Geybänken auf dem Hohenmarkte alle Fleiſch- 

ſorten auszuhacken. *) Gegen die Anmaſſung des Fleiſchſchächtens von Seite 

der Judenſchaft proteſtirten ſämmtliche Fleiſchhac>er von Niederöſterreich 

in einer Eingabe an die n. ö. Hofkammer (vgl. S. 237). = Da die 

Fleiſchhacker eine unzuläſſige Menge Schafe hielten, ſv wurde 1700 dieſes 

ich paſſirt. 

Die älteſte von ver Obrigleit autoriſirte Fleij<had>er Ordnung 
1 ſtammt aus dem Zahre 157 

„Kein Geiknecht ſoll dem andern jein beſtelltes Vieh auskaufen, bei Strafe von 

3 fl. Ueberhaupt ſoll kein Meiſter oder „Knecht weder vor den Fleiſchbänken noch auf 

dem Wege dem andern ſeine Käufer abreden, damit jeder ungehindert ſcin Brod fich 

Darin kommen folgende Beſtimmungen vor? 

verdienen könne. == Kein Knecht gehe bewaſſnet, wie er vom Gey kommt, unter die 

Bänke. =- Zu Markitzeiten iſt das Aufhac>en des Viehes auch fremden Fleiſ<hhadern 

hier erlaubt, wenn ſonſthin der Bedarf für die Stadt gede>t iſt. Das Zuwegen 

unb unterhacken der Kalbs- und Scafsköpf, Ochſenfueß und Vozmäuler ſoll nicht 

geſtattet ſein.*) 

Eine Handwerksordnung aus ſpäterer Zeit, wahrſcheinlich circa 1650 enthält 

folgende Punkte. „Die Quatembermeſſen finden ſtatt in dex Jeſuitenkirche vor dem 

durc<h das Handwerk der Fleiſchhacker geſtifteten, vemſelben eigenthümlichen Marien- 

altar. -- Ihr Jahrtag iſt in der erſten Faſtenwoche, zu Fronleichnam gehen alle mit 

der Proceſſion. = Wer Meiſter werden will, muß 3 Jahre gelernt haben, ein bürgerl. 

Haus beſitzen, und die Meiſterſtu> machen. Dieſe ſind : Es werde ihm von einen 

ehrſamben Handtwerk ein Ox fürgetrieben, den er auf 10 Pfd. ſchäßen, ein Kalb auf 

9 Pfd., auch ein Schaff auf 2 Pid. Dieſe ſoll er im Beiſein der verordneten Meiſter, 

denen er einen Drunkh und Brodt zu geben ſchuldig, ſelber ſchlagen und abdetten, 

und mit ſauberer Arbeit aufarbeiten, wie es einem ehrlichen Meiſter gebührt. Wird 

Alles gut befunden, gebe er ein Meiſtermahl, und fange am Oſterabend zu arbeiten 

an. Verſäumt er dieſen Tag, ſo muß ex bis zu den nächſren Oſteru warten. = Jeder 

Meiſter wird verpflichtet, ſeine Bank ſtets mit gutem friſchem Fleiſch zu verpflegen. 

-- ES zollen nur 6 Meiſter hier ſein, die übrigens genug die Einwohnerſchaft ordent- 

lich bedienen können. In Stein ſollen 3 Meiſter ſein, die den Kremſern keinen Eintrag 

1) 1523, 17. Sept. Neuſtadt. 
2) 1526, 5. Sept. Wien. 
3) Miſſ. Prot. 
?) 1601, 18. Juli. 
5) Kinzl, Chronik, Seite 543. 
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thun mögen, da ſie ohnehin den Vorzug des Waſſerſtromes halber genießen. -=- Um 

das hier aufgetriebene Rindvieh wird im Beiſein des Stadtkämmerers von den 

Meiſtern geloſt. -- Sie ſollen alle höflich ſein mit Arm und Reich in den Bänken. 

- Eine Witwe wird vom Handwerk geſchüßt. =- Wird ein Junge freigeſagt, ſo ſoll 

ihm der Lehrmeiſter ein ledernes Paar Hoßen, ein Rothes Hemet, Schueh und ſtrimpf 

zu geben ſchuldig ſein. Darüber ſoll der Jung -noc< ein Jahr um leidentlichen Lohn 

arbeiten, wenn es der Lehrherr will.) 

Im Jahre 1730 trugen die Fleiſchhauer die Schlüßel ihrer Fleiſch- 

bänfe auf das Rathhaus, weil die Taxe für das Rindfleiſch auf 4% ii 

feſtgeſeßt wurde. Seitdem iſt die Fleiſchtaxe wiederholt erhöht worden. 

(Vgl. Kap. 42). Die Fleiſchbänke befanden ſich auf dem Hohenmarkt, 

dann beim Wiener- und Steinerthor. Zur Bequemlichkeit des Publicums 

wurde in neuerer Zeit eine wohlgeordnete Regie eingeführt und 1858 

ein zweckmäßiges Schlachthaus außer dem Wienerthor erbaut. 

Fuhrleute. Bei dem früheren ſtarken Handelsverkehr nach Böhmen 

und der Verfrachtung des Weines auf den Donauſchiffen fanden Fuhr- 

leute ſtets genügende Beſchäftigung. Ueber den ſteilen Hohenſtein-Berg 

waren Vorſpannpferde für jeden Wagen unumgänglich nothwendig. Die 

Fuhrlente beſaßen eine Innung3ordnung vom Jahre, 1580,2) 

Glo>engießer. Zu hohem Rufe ſtand einſt die Glockengießerei 

zu Krems. Schon im Jahre 1355 wird ein Glocengießer erwähnt.) 

Eine Aufſchrift auf der Glocke der Probſtei Zwettl lautet : „Anno 1675 

903 mich Hans Chriſtof Flos in Cremb3“. Aus der Glockengießerei des 

Mathäus Prininger (vgl. S. 328) ſtammen die große Gloce zu Krems, 

das prächtige -Geläute der Stifte St. Florian, Göttweig, Melk, Tirnſtein, 

und vieler Pfarrkirchen der Umgegend. Im Jahre 1724 kommt als Gloden- 

gießer zu Krems vor Ferdinand Dranc>h. 1764 kam das Geſchäft durch 

Heirath der Witwe Katharina Vetterlechner an Franz Rodelmayr ; 

1816 faufte es Gottlieb Jenichen. Leider iſt dieſes ſv altehrwürdige 

Handwerk, das Krems weithin berühmt machte, in neuerer Zeit gänzlich 

eingegangen. Die letzten in Krems gegoſjenen Glo>en dürften die für 

den nengebauten Thurm zu Steinakirchen geweſen ſein. ; 

Die Hafner beſaßen eine Handwerksordnung, datirt vom 

16. December 1547. Zm vorigen Jahrhundert erzeugte Johann Edler 

1) Ki LThronik, Seite 545. : 20.7 
3 243 ip bi 718 wurde 1753 von der ſtädtiſchen Commiſſion SE 

Decxet dis a. h. Reſolution zur Nachricht - erinnert, daß allen Boten das SuIEm 

allgemein abſtellte, ſohin ſolches auch den hieſigen Boten nicht mehr ge EIE 

ſondern ſelbe zu einem anderen Gewerbe angewöhnt werden follen (9. April 3 

Stadtarchiv). 58 
" "Um E> gein dem glocken giezzer über“ (Strobl, alte Häujernamen, a. 6 

O. 18382, Seite 54). 
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von Schöpfenbrunn, Gutsbeſißer zu Rechberg, ſchwarze und andere 
Hafnergeſchirre, verkaufte ſie wie auch die Schmelztiegeln auf allen Jahr- 
und Wochenmärkten und errichtete in Krems ein Verkaufsgewölbe. Die 
Hafner der ganzen Gegend erklärten, daß ſie durc das Rechberger- 
Geſchirr ruinirt ſeien, da der Erzeuger das Materiale umſonſt hat und 
johin billige Preiſe machen könne; ſie proteſtirten gegen die Ertheilung 
der Befugniß am 14. Jänner 1792. Aus dem Meiſtereinſchreibbuch iſt 
zu erſehen, daß die Meiſter von Krems, Stein, Ag3pach, Droß, Furth, 
Gföhl, Hader8dorf, Grafenwörth, Hollenburg, Kirchberg am Wagram, 
Lengenfeld, Mautern, Palt, Schiltern, Schwalnbach, Senftenberg, Spiß, 
Weiſſenkirchen, alſo von 18 Orten, hierher zur Innung gehörten.) 

Hauer. Eine Hauerzunft beſtand ſeit undenklichen Jahren in 
Krem38. Im Jahre 1675 wurde dieſelbe durch revidirte Statuten geregelt 
und orts8obrigkeitich beſtätigt. Der weſentliche Inhalt der 24 Artikel iſt 

folgender: 
Der Name der Zunft ſoll wie von Alter8herr S. Pauli Hauer-Zö<he 

heißen, und die Hauer von Stein mit jenen von Krems Eine Bruderſchaft bilden. 
Der Jahrtag findet am Tage Pauli Bekehrung in Gegenwart zweier 

Magiſtrat3-Commiſſäre ſtatt, und muß vor dieſen auch die Rechnung gelegt werden. 

Die Väter und Zöcleute werden bei dem Jahrtag gewählt und ſoll ſich 
kein Mitglied bei Strafe erlauben, durch Unterredung Stimmen für den einen oder 

den andern zu ſammeln. 7 
Zwei Zöchmeiſter ſeien von Krems, zwei von Stein, der Vater wohne aber 

jederzeit in Krems und bleibe zwei Jahre im Amte. Alle dieſe ſeien vernünftige, 

und in der Hauerarbeit erfahrene Leute. 

Die 3 Sclüſſeln zur Lade haben der Vater und die zwei Oberzüöhmeiſter. 
Die Vorſtände mögen allen mit Friede und Einigkeit vorgehen, beſcheiden 

ihr Amt verwalten, und die Zöchfahne wie auch alle andern Bruderſchafts3-Effekten 

vor Feuer und anderm Verderben bewahren. 

Dieſelben mögen auch die Bearbeitung der Bruderſchaft8weingärten beſorgen; 

wem zu dieſer Arbeit eingeſagt wird, dem liegt es ob, dabei zu erſcheinen bei Strafe 

von 30 kr. pr. Tag. 
Jeder Weinhauer, ſei er Bürger, Hofmeiſter oder Jnwohner, kann ſich in die 

Zöch einkaufen. Er zahle beim Eintritt zur Lade 30 kr. Einſchreibgebühr 3 kr. und 

den Mitgliedern , Eimer Wein. Kein Mitglied verdinge ſich zu einer Taglöhner- 

arbeit oder nehme etwas in Beſtand. 
Jeder hat, wenn die Zöche einladet, pünktlich zu erſcheinen, namentlich bei 

der Frohnleichnams8feier in Krems und Stein haben ſich alle bei dem Ober- 
züchmeiſter zu verſammeln und zur Kirche zu gehen. Ebenſo haben Alle bei den 
Quatembermeſſen in der Dominikanerkirche zu erſcheinen, und iſt dort zu dieſem 
Zwette ein eigener Altar von der Zöche gekauft worden. 

Bei einer Bruderſchaftsleiche ſollen alle mitgehen, wer ohne guten Grund 
wegbleibt zahlt Strafe. 

!) Kinzl'8 Chronik, S. 606. 
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Die Leiche wird von den Züchmitgliedern getragen und bekommt jeder aus 
der Lade hiefür 3 kr. Den Anverwandten ſteht es frei, ſie außerdem mit einem 
Trunk zu bewirthen. 

Jeder verrichte die von einem Herrn übernommene Weinarbeit mit allem 

Fleiße und getreulih und übervortheile Niemand. Die beſtellten Uebergeher und 

Beſchauer werden von Fall zu Fall jede Nachläſſigkeit beim Magiſtrate anzeigen, und 

wird der Baumann um Geld geſtraft, wovon der dritte Theil in die Lade fällt.) 

Die Hauerzunft erhielt mittelſt Diplom dom 1. Auguſt 1636 von 
dem damaligen Bürgermeiſter Georg Dieß von Diekenheim, der als 
Pfalzgraf die kaiſerliche Vollmacht dazu hatte, ein eigenes Wappen in 
Anerkennung der erſprießlichen Leiſtungen der Kremſer Hauer „in Erhebung, 
Zurichtung, Hauung und Erbauung der Weingärten.“ Das Wappen beſteht 
aus einem gelben runden Hauptſchild mit einem Randkranze von Ros- 
marin, in welchem die Worte ſtehen: „Sig. 8. Pauli-Hauer-Zöch B. 8. 
K. K, 84“; im Schilde ſelbſt ſicht man die Jahreszahl und eine Roſen- 
ſtaude und im innerſten erhöhten Schildgrunde einen dreihüglichen Berg, 
auf dem linken Hügel einen Ziegenbo>, der von einer Traube naſcht.?) 
= Wahrſcheinlich hing die alte Hauer - Zeche mit dem ehemaligen 
St. Paul-Stift (Seite 209) zuſammen. Am Feſte Pauli Bekehrung 

(25. Jänner) hielt die Zeche ihren Jahrtag. Auch die Stiftung einer 

Frühmeſſe galt wohl zunächſt den Hauern, die in den Sommermonaten 

ſchon vor Sonnenaufgang in die Weingartenarbeit gehen, damit ſie aljo 

noch vorher einem Gottesdienſte beiwohnen konnten. Zur Hauer-Zeche in 

Krems gehören 6 Viertel Weingarten in der Frechau und 3 Viertel im 

langen Thalland. ?) 
Die Hauer-Znnung beſteht bis zur Stunde, nur wurden die 

Statuten ſeit 1868 etwas abgeändert. Man warf nämlich den alten 

Statuten vor, daß durch ſie das Einkommen unzwecdmäßig verwendet 
und die Anwachſung des Verein3vermögens verhindert werde. In der 

That war die Innung ſeitdem in der Lage vom Erſparten ein Viertel 

Weingarten zu kaufen. Die Innungsmitglieder verſammeln ſich am ſoge- 

nannten Jahrtag bei ihrem Vorſtand, wo jedes Mitglied 1 Maß Wein 

erhält. Arme Mitglieder werden unterſtüht. =- Da Krems und Stein ſich 

in jüngſter Zeit als ſelbſtſtändige Gemeinden conſtituirten, ſo dürften 

wohl auch die bisher vereinten Hauer der beiden Städte ſich voneinander 

. trennen. 

3 Kinzl Chronik, Seite 550. ; 

S 3 Oral mn Pergament, ſchön erhalten, in der Innungslade. (Kinzl, a. a. O. 
eite 552), ; ; 

2) ant Grundbuch Stadt Krems Vol. 523. Die Renovation geſchah ſtets auf 

Auſuchen des Vorſtandes der Hauerzeche. 
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Hutmacher. Ein Patent Kaiſer Rudolphs Il. vom Jahre 1604 

nimmt die Hutmacherzunft gegen die Schneider und Kürſchner in Schuß, 

die auf Jahr- und Wochenmärkten ohne alle Scheu Handel mit Hüten 

zu treiben ſich unterſtehen. Zur Innung gehörten außer den Meiſtern 

von Krems und Stein auch jene von Eggenburg, Horn, Rötz, Pulkau, 

Droſendorf, Langenlois, Kirchberg, Mühldorf, Pöggſtall. Die Innungs- 

lade enthält einige ſchöne Urkunden.) 

Ein neueres Gewerbe war das der Kaffeeſieder. Wer zuerſt 

dieſes Geſchäft in Krems einführte, iſt unbekannt. Ein gewiſſer Anton 

Mößl bewarb ſich 1780 um eine Kaffeeſchankgerechtigkeit in Krems. 

Laut einem kaiſerlichen Befehle vom 12. März 1803 durfte keine Obrig- 

keit auf dem Lande ein Kaffeehau3-Gewerbe bewilligen, weil der Mülſſig- 

gang, Spielſucht und Ausſchweifung unter den Landleuten einreißen 

könnte. In Krems erhielten ſich bis zur Stunde drei Kaffeehäuſer, wovon 

eines über einen Redoutenſaal verfügt, in welchem größere Bälle abge- 

halten werden. 

Lederer (Kürſchner). Mit Leder und Pelzen wurde ein ſtarker 

Handel aus Polen und Rußland getrieben. Die Zunft der Lederer iſt 

eine der älteſten in Krems.2) Schon Albrecht 1., Herzog von Oeſterreich, 

beſtätigte bei ſeinem Hierſein ihre Rechte und Gewohnheiten. *) Kaiſer 

Friedrich erneuerte dieſelben 1459 und Kaiſer Maximilian 1. 1498. = Ein 

Lederer aus Paſſau hatte 1523 hier Ochſenhäute aufgekauft, und wurde 

deShalb angehalten. Prinz Ferdinand befahl dem Rathe, daß man ihm, 

ſoviel als die hieſigen Lederer nicht ſelbſt bedürfen, ausfolgen laſſen jolle.*) 

In der Innungslade der Kürſchner befindet ſich auch eine Ordnung der 

Meiſter und Geſellen vom Jahre 1534. -- Aus dem Innungsbuche der 

bürgerlichen Lederer zu Krems für Meiſter und Knecht iſt zu erſehen, 

daß außer Krems und Stein auch Langenlois, Eggenburg, Horn, Gars, 

Gföhl, Loiwein, Weiſſenkirchen, Spit, Mühldorf, Emmersdorf, Grafen- 

wörth ihre Meiſter zur Innung hierher geſandt haben. Laut Handwertks- 

ordnung der Lederer und Rothgerber wurde folgendes Meiſterſtück 

gefordert: Er arbeite 5 Ochſenhäute, 30 Bock- und 30 Schaffelle, in 

1) Kinzl's Chronik Seite 579. , 
; ?) Im Jahre 1239 überließ der Abt von Baumgartenberg dem Lederer Heinrich 

einen Hof in Krem3 auf Lebens8zeit gegen einen jährlichen Zins von 40 Pfg. (Urk.- 

Buch Ob.-Deſt. 111. 74, 75). 
3) „Jura et honestas consuetudines cerdonum in Chremsa.“ 1297, die 

Innocentium, Das Wachsſiegel ſtellt einen Reiter mit der Herzogskrone dar. Eine 
alte Ueberſehung überſeßt „cerdouum“ mit Kürſchner. Die Originale auf Pergament 
beſinden ſich in der Jnnungslade der Kürſchner. 

9) 1523, L. Auguſt. 
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Gegenwart eines unparteiiſchen Meiſters. =- Den Lederern war ſtrenge 
verboten mit rohen Häuten zu handeln, ſie ſollen ſich auf die Arbeit 
verlegen, um dieſe wichtige Manufactur emporzubringen. *) = In der 
Innungslade der Lederer befinden ſich zahlreiche wohlerhaltene Urkunden, 
von denen viele kaligraphirt ſind.?) =- Der Weißgärber Georg Krauß 
bat 1610 um „ein ODertl bei der Schleifmühle an der Krems zu ſeiner 
Walkſtatt“. 8) Durch die großartige Lederfabrik der Gebrüder Schmitt im 
Kremsthale wurden die hieſigen Lederer weit überholt. (Vgl. folg. Abſchnitt). 

Maler. Dieſes edle Handwerk wurde auch frühzeitig in Krems 
betrieben. Als Zeuge im Teſtamente des Pfarrers Lebiſch ddo. 31. März 
1568 erſcheint Mertl Viſcher, „Mahler zu Krems“. Ein Maler aus 
Krems ſtellte 1699 zwei Altäre in der Kirche St. Andrä vorm Hagen- 
thale her. “) Ueber den berühmten Maler, genannt der „Kremſer-Schmidt“, 

vgl. S. 378. 

Die Maurer und Steinmeßher zu Krems nahmen die Hand- 
werksordnung an, welche ſich laut Diplom des Kaiſers Ferdinand Il. 
ddo. Wien, 10. Juli 1624 auf Vorſchlag des Baumeiſters an der 
Stephanskirche in Wien nach dem Muſter der Innungen zu Straßburg, 

Frankfurt, Zürich 2c. zu Wien conſtituirte und eine Einigung ſämmtlicher 
Meiſter und Geſellen des Steinmethandwerkes in ganz Oeſterreich unter 
der oberſten Bauhütte Wien erzwecte. Eine ſelbſtſtändige Innung des 
Maurer- und Steinmetghandwerkes mit dem Hauptſiße zu Krems (jedoch 
in Verbindung mit Wien) conſtituirte ſich im Jahre 1653. Auf dem 

großen Wachsſiegel des Originales auf Pergament ſind die Embleme 

obiger Gewerbe, nämlich Winkelmaß, Schlägel und in der Mitte eine 

erhobene Hand mit dem Maurerhammer erſichtlich. In dem Meiſterbuch 

vom Jahre 1781 erſcheinen als incorporirt die Meiſter von Krems, 

Stein, Gobel8burg, Kirchberg a. W., Grafenwörth, Straß, Langenlois, 

Schönberg, Lengenfeld, Gföhl, Spit, Joching, Engelbrunn, Thiernthal, 

Fels, Winkl, Müllbach, Droß, Elß, Randhof oder Ranna, Lichtenau, 

Hohenwarth, Haißzendorf, Stettldorf, Groß-Riedenthal, Rohrendorf, Thürn- 

ſtein, Weiſſenkirchen, Ets8dorf, Stöttenhof, Grunddorf. Das Meiſterſtü> 

beſtand in der correcten Ausführung eines Baurißes.*) =- Die Baumeiſter 

nahmen in der bürgerlichen Welt eine hervorragende Stellung ein. Aus 
HNdarrineernen, 

!) 1769, 4, December, Wien. Punct 9. 
?) Kinzl's Chronik, Seite 583 ff. 
8) Bewilligt 11. Februar 1610. ; | ; 
*) Geſchichtliche Beil. zu den Curr. St. Pölten, Seite 52. 
?) Kinzl a. a. O. Seite 589. 
Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems, 27 
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dem Freiſagebuch, aufgerichtet 1693, iſt zu entnehmen, daß die Zunft 

ſtrenge auf die Beobachtung ihrer Handwerksartikel hielt. 

Müller. Rudolph Il. verlieh dem Handwerk der Müller zu Krems 

als Wappen einen blauen Schild mit einem ſilberfarbenen Kamprad.?) 

-- Ein Diplom des Kaiſers Leopold 1, welches ſich auf diesbezügliche 

Briefe der Kaiſer Max Il. vom Jahre 1576, Ferdinand Il. 1629 und 

Ferdinand II. 1643 beruſt, enthält die revidirte und verbeſſerte Handwerks- 

ordnung der Müller-Zunft. Der voluminöſe Text enthält 45 Artikel. Die 

erſten 3 Artikel lauten : 

1. Die Hauptzöche in Krems erſtre>t ſich über das ganze Viertel O. M.B. 

an unterſchiedlichen Bächen, als der großen und kleinen Crems, Spitz, Mühlbach am 

Kamp, von Grafenwörth bis Zöbing, Fladnizbach, enthalb der Donau, Palterbach 

bi3 Grinz, Laiſterbach nach Lengenfeld am Bach Rienz, von Straß bis Eggendorf 

an der Räßling, Gerübßbach, Litſ<hgraben. Alle Zunftgenoſſen ſollen dem geſtifteten 

Gottesdienſt in der Dominikanerkir<he, und der Frohnleichnamsproceſſion zur Ehre 

Gottes beiwohnen bei Strafe von 2 Pfd. Wach8. 2. Am St. Stephanstag und zu 

Frohnleichnam ſoll die Innung ſich verſammeln hier in den Städten, und ihre Ange- 

legenheiten berathen, auch dieſe Müll-Ordnung jährlich vorleſen. 3. Der neue Meiſter 

kaufe ſich ein =- für jedes Mühlrad 1 Reichsthaler, oder er gebe nach Umſtänden 

ein mäſſiges Meiſtermahl (wobei der Arme verſchont werde.*) 

Ein Mühlzinzbuch aus den Jahren 1635--1656 führt 15 Mühlen 

an der großen Krems, mit durchſchnittlich 3 Gängen, an. In einem (im 

Stadtarchiv befindlichen) Protocoll mit den Vormerkungen des gezahlten Jahr- 

ſchillings aller zünfligen Meiſter, das mit dem Jahr 1721 beginnt, kommen 

folgende Mühlen vor : An der großen und kleinen Crembs, am Spißer- 

bach, Ranabach, Reislingbach, Loiſerbach, Roſſibbach, Brucherbach, Litſch- 

grabenbach, Schienzbach, Flänitzbach, Oberbach, Oetſcherbach, Straßerbach, 

Raichabach, Granizbach, Gangezbach, Fähnbach, die Mühlen in Grafenegg, 

Grafenwärth, Hadersdorf, Etsdorf, Heindorf, Lois, Legenfeld, Weiſſen- 

kirchen, Albrechtöberg, Mühldorf, Bergern, Balt, Furth, Göttweiger- 

Mühle, Mauternbach, die Sciffmühlen zu Hundsheim, Roſſab und 

Thürnſtein, die Mühlen in Steinaweg, Paudorf. Der Beſißer von 

Grafenegg (v. Enkevoirth) hieß der Waſſergraf. Er entſchied 3. B. 1683 

eine Beſchwerde der Müller am Kamp dahin, daß die Mühlbauern ihr 

Malter ſelbſt zu- und abführen ſollen. 3) 

Laut einer gedruckten Ordnung vom Jahre 1799 mußte ein Junge, 

ver Mühlknecht werden wollte, folgende Prüfung beſtehen: „Er ſoll einen 

Trieb machen, und vorſehen =- ein Obereiſen einlaſſen, reiniſch hauen, 

1) Prag, 19. Februar 1579 (Original auf Pergament ohne Siegel). 
2) 1668, 18. September, Wien. 
3) 1683, 20. Juli. ;
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ein Kamprad austheilen, und kampen, ein Waſſerrad einſchaufeln = 
der Vorſteher mit noch einem Meiſter beſieht ſodann die Arbeit, und gibt 
ihm das Zeugnis“.?) Die Innungslade der Müller, eine ſchöne Holz- und 
Scloſſerarbeit aus dem Jahre 1636 enthält noch viele Documente, welche 
für die Topographie von Wichtigkeit ſind. E38 beſtanden folgende Waſſer- 
und Mühlgebäude am Kremsfluße. 

1. Die Höllmühle vor dem Höllthore.?) 

2. Die Kammermühle (auch St. Michael8smühle genannt) öſtlich 
vom Höllthor gegen das Wienerthor zu. Dieſe Mühle war dem ſtädtiſchen 
Kammeramt-Grundbuche unterthänig. Im Jahre 1457 überließ ſie die 
Stadt erbzin3weiſe dem Erhart Müller, mit dem Beiſaße, keine Hütte vor 
der Mühle zu errichten. 1509 wurde ſie von der Lehensdienſtbarkeit des 

| Stiftes Monſee gegen dem befreit, daß die Monſee-Behauſung von der 
Stadtſteuer freigehalten werde. 1733 verkaufte ſie die Stadt dem Müller- 
meiſter Leopold Merwald mit Reſervirung des Einſtandsrechtes um 
1000 fl. ; Meerwald verkaufte ſie dem Joſeph Pallechner um 3700 fl. 

(1751); 1768 faufte ſie Ignaz König um 3700 fl. und 100 fl. Leukauf, 
1770 Georg Kickinger von Zwettl, 1799 kaufte ſie Joſeph Oſer, Bürger 

und Grießler, aus der Johann Schießwald'ſchen Concursmaſſe. *) 

3. Die Wienerthormühle außerhalb der (ehemaligen) Fleiſch- 

bänke. Sie war ſtets in bürgerlichem Beſiz. 1745 gehörte ſie Johann 

Ferdinand Tribus. *) 

4. Die Spitalmühle in der Lederergaſſe gehörte dem Bürger- 

ſpital (auch Winklmühle genannt, wahrſcheinlich weil die Gaſſe dort einen 

Winkel bildet). Sie wurde 1760 verkauft.*) 

5. Die Brüc>klmühle auf der Gänswaide (Stegmühle, am linken 

Ufer der Krem38) gehörte einſt dem Stifte Berchtesgaden. Von dieſem 

faufte ſie 1598 die Stadt um 1629 fl. und 10 Ducaten Leukauf.*) 

Wegen Reparirung der durch Hochwaſſer zerſtörten Währe zwiſchen der 

Oſterhof- und Brücklmühle wurden 1658, 1670 und 1733 Verhandlungen 

gepflogen. 1675 verkaufte die Stadt die Brüclmühle ſammt Garten dem 

1) Kinzl's Chronik, SE a 
2) 1820 ier, jeßdt Bruſtmann. ; 

3 Diſeh SETE OG Oſer gab das Mühlgewerbe auf und errichtete anſtatt 

der Mühle eine Maſchinenfabrik. IE ; ; ; 

n 1812 ließ 1 ail ſie neu herſtellen; jekiger Beſikzer Ferdinand Wilhelm, 

Lederergaſſe Nr. 2. 
5) Jett Schießwald, Lederergaſſe Nr. 12. 

6) Kaufbrief 1598, 7. November. (Stadtarch.) 
27* 
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Georg Neuhold mit Vorbehalt der Herrlichkeit und des Rückkaufes um 

1200 fl. und 10 Reichsthaler Leukauf.*) 1751 kam ſie durch Licitation 

nach der Crida Tribus um 3500 fl. an Adel.?) 

6. Die Oſterhofmühle (auch Starhemberg- odr Dürrenſteiner- 

mühle genannt) oberhalb der Brücklmühle gelegen, gehörte einſt dem 

bairiſchen Stifte Oſterhofen. 1431 entſtand ein Streit zwiſchen Berchtes- 

gaden und Oſterhofen wegen eines Fluders, wes8halb der l. f. Pfleger 

dort Beſchau nehmen ſollte. Dieſe Mühle wurde 1569 der Stadt verkauft.?) 

Später gelangte ſie in Beſih des Fürſten Starhemberg, Beſißers der 

Herrſchaft Dürrenſtein, noch ſpäter in Privathände.*) 

7. Die Gänsweidmühle. Bei derſelben errichtete im vorigen 

Jahrhunderte Riehl ein Knopfpolierwerk, wozu ihm auf LebenSzeit Waſſer 

gegen täglich 1 fl. 15 kr. bewilligt wurde. Dieſe Mühle befindet ſich 

jchon lange im Beſitz der Familie Moshammer, daher auch Mo3hammer- 

Mühle genannt. 
8. Die Jeſuitenmühle im Mühlthal (einſt auch Teufel8mühle 

genannt). Die Stadt verkaufte ſie 1570 an Jacob Hutſtocker, des innern 

Rath3.8) Die Beſitzer wechſelten oft. 1618 kaufte ſie Valentin Loth, des 

innern Raths, 1627 Eliſäus Arthofer, 1637 Adar und Maria von 

Pottenſtein, 1668 Tobias von Sprensegg, 1681 Fräulein Euſtachia von 

Althan um 5000 Reichsthaler (ſammt Fechſung), 1684 das Jeſuiten- 

Collegium zu Krems (S. 253). Nach Aufhebung der Jeſuiten, welche 

die ſchönen Anlagen um die Mühle ſchufen, kaufte ſie 1777 Franz 

Maurer. *) 
Die großartigen Mehlfabriken mit Benühung des Dampfes und die 

Kunſtmühlen en gros machten den kleinen Waſſermühlen großen Eintrag: 

Orgelbauer fanden in Krems und Umgebung hinreichend 

Beſchäftigung. Caſpar Waißel, Orgelbauer zu Krems, lieferte 1726 eine 

neue Orgel nach Els.7) In einem Saßzbriefe vom Jahre 1780 fommt 

Ignaz Gatto als bürgerlicher Orgelmacher von Krems vor. Auch jeßt 

exiſtirt ein Orgelbauer, Namens Max Zachiſtal, der bereits 40 Werke 

1) 1675, 28. November, Kaufbrief. 
2) Spätere Beſißer: Blauenſteiner, Mantler, (Windiſchberger, Pächter), Kienbacher. 

8) Kaufbrief 1569, 24. November. 
4) Schön, Schneider, Watzek, jezt Joſeph Oſer. 

. *?) In der Verkaufsurkunde yom 24. April 1570 werden Lage und Grenzen 

genau angegeben. Eine Situationsſkizze vom Jahre 1695 war auf der Kremſer 
Ausſtellung 1884 zu ſehen. 

6) Jetzt gehört ſie ver Witwe Wohlſchläger. Das Gut oder Mühle Mühlthal 
Ke EI Landgut und hatte ein eigenes Grundbuch. (Landtafel LE. H. 19. 

1) Geſchichtliche Beil. a. a. O. I]. Seite 243. 
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vollendete. Die große Orgel mit ſinnreichen Neuerungen, welche er im 

Jahre 1884 zur Kremſer Ausſtellung lieferte, fand den Beifall der 

Sachverſtändigen. 

Sattler. Durch ein Patent von Kaiſer Ferdinand Il. wurde 

unter Hinweis auf die kaiſerlichen Erläſſe von 1600, 1622 und 1628 

der Streit zwiſchen den Sattlern und Kummetmachern dahin geſchlichtet, 

daß den erſteren die Wagenarbeit ausſchließlich, und lekteren die Sattler- 

arbeit ausnahms8weiſe nur dort geſtattet wird, wo ſich kein gelernter 

Sattler im Orte befindet. Auch werden durch dieſes Patent beide Hand- 

werker in Eines verſchmolzen, und ſind die Jungen anzuhalten, nach 

Erlernung des einen Geſchäftes auch das andere ſich eigen zu machen. 

Die Handwerk3ordnung vom Jahre 1617 enthält folgende Beſtimmungen: 

Der Sattler mache die Wägen, Sättel, Pferd- und Kutſchende>en, Kummeter, 

Piſtolen- und Pixenhalfter, Kappen und Trag-Seſſel, die Säcel und Scäbrädhen 

kann auch der. Schneider machen. =- Jeder mache folgende Meiſterſtücke: Einen 

Turnierſattel, einen Frauenſattel, einen Wagen- oder Fuhrſattel, ſo mit Meſſing 

beſchlagen iſt =- alle drei ſeien kaufrecht. Wer eine Meiſter8witwe heiratet darf 

nur zwei, ein angehender Landmeiſter nur Einen Sattel machen. = Außer den 

Marktzeiten darf kein fremder Meiſter Arbeit in die Stadt bringen, und etwa gar 

damit hauſiren -- in dieſem Falle wird ſeine Waare confizcirt. = Zur Marktzeit 

beſchauen die Meiſter die ausgelegte Waare, ob ſie gerecht ſei. = Kein Störrer werde 

geduldet =- es ſollen nur Schlöſſer und Klöſter ſich einen eigenen Sattler für ihren 

Bedarf halten. =- Die Sattler ſollen kein Riemwerk machen, doch müſſen die Riemer 

den Sattlern die Strupfen, Bind-Riemen, ſo viel ſie anſchaffen, um ein Drittel billiger 

als für die Kundſchaften liefern.) . ; 

- Seiler. Das Seiler-Handwerk proſperirte zur Zeit der großen 

Schiffzüge, welche die Donau paſſirten. In einem Briefe des Kaiſers 

Leopold I. wurde die alte Ordnung revidirt und folgendes Meiſterſtück 

verlangt :- 

Ein großes Schneydſayl 25 Klft. lang 50 Pfd. ſchwer. | i 

25 Pf. und ein kleines ſo fein als möglich, jedes 25 Klft. Ein Puttenband mit 

30 Klft. mit 24 überzognen Fäden und 2 geleimte Gurten, worunter eine gezwirnt 

mit 60 Schnür, die andere ungezwirnt mit 72 Fäden 12% Klit. lang, wer „ſich 

weigert 50 fl. Strafe.?) =- Ein Scußpatent ver Kaiſerin Maria Thereſia fügte 

hinzu: „5 paar Strupfen mit 2 Ellen, 5 paar Sperr, 5 paar Hinterbind - Seil 

a 6 Klft., 8 paar Sträng, davon 4 paar gezwirnt, mit 2 Klft. Länge. Dann 4 Viertl- 

pfennig Strie> 3 1 Klft. zu 16 Fäden und“ 2 paar Vorſeile.“ Ferners wurde beſtimmt: 

Kein Meiſter handle durch Juden 2c. mit fremder Seilerarbeit. =- Man halte Obſicht 

auf die mähriſchen und ſchleſiſchen Fuhrleut, die zum Schaden der Seiler mit Schmier, 

Ein großes Ringl mit 

1) Kinzl's Chronik, S. 562. 
2) 1699, 11, Februar. 
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Del, Hanf, Roßhaar hauſieren. Aller Aufkauf und Vorkauf von Seilerwaaren und 
Materiale von Seite der Juden u. a. die damit außer Land gehen, iſt verboten. =- 
Keine neue Seilerwerkſtätte ſoll errichtet werden.) 

Die Schiffleute hatten eine Innungslade vom Jahre 1770. 

Schmiede. Es gab verſchiedene Schmiede zu Krems: Meſſer- 
ſchmiede (Klampferer), Hufſchmiede, Goldſchmiede. 

Der Vogtherr der Klampferer von ganz Niederöſterreich war 
der älteſte Herr von Traun zu Traun. Anläßlich eines Streites ſchreibt 
dieſer an den Rath, daß er ſich in den Streit der Klampferer mit den 
Flaſchnern, Meſſerſchmieden, Sporrern und Zimmerleuten nicht mengen 
wolle. Er erſucht aber, die fremden Klampferer als Störer nicht zu 
dulden, und ihm zu ſeiner jährlichen Portion, die ihm die Klampferer 
ſchuldig ſind, zu behelfen; auch behält er das Recht der Appellation für 
die Klampferer bevor. 3) Im Jahre. 1584 gab Otto Bernhard, Herr 
von Traun zu Traun, Vogt und Schußherr der Klampferer, ein Vidimus 
zu der von Rudolph Il. beſtätigten Klampfererordnung. Im Jahre 1758 

machte der Schloſſermeiſter J. A. Khinn aus Krems, ein Sachſe, bei 

dem Berggerichte von Niederöſterreich die Anzeige von dem bei Thallern 

nächſt Göttweig beſtehenden Braunkohlenlager. 

Vom Jahre 1597 datirt eine Goldſchmie d-Ordnung für die Städte 

Krems und Stein. Das Meiſterſtück beſtand in Verfertigung eines Ringes 

mit Edelſtein, eines Siegelringes und eines Trinkgeſchirres. Die Probe 
iſt 20 Kar. gut. Kronengold, das Silber die Mark 13 Loth. 

Die Hufſchmiede bildeten eine beſondere Innung, wie aus einem 

Verlaſſe mit den bürgerlichen Wirthen hervorgeht, daß ſie die Herberge 

in einem Wirthöhauſe aufrichten, die Geſellenlade dahin bringen und ihre 
Zuſammenkünfte halten ; wogegen aber die Meiſterlade und die Zuſammen- 

kunft der Meiſter beim Zechmeiſter wie bisher gewöhnlich zu verbleiben 

habe. Das Zechen außer einem Wirths8hauſe ſoll verboten ſein. *) Huf- 
ſchmiedmeiſter werden in einem Bezirkbrief des Handwerkes zwei zu 

Krems angeführt, in und vor der Stadt.*) Der Hufſchmied mußte auch 

Waffen, Werkzeuge 2c. ſchmieden und die Wägen beſchlagen. Auch war 
mit dem Handwerk die Thierarzeneikunde verbunden. Laut des von Maria 
Thereſia erlaſſenen Handwerksprivilegiums war die erſte Beſtimmung : 

!') 1744, 4. September. (Kinzl's Chronik, S. 565). 
2) 1570, 23. October. eil : 
3) 1702, 24. Jänner. 
*) 1751, 18. März. 
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„Als Meiſterſtü> ſoll geliefert werden ein großer Baumwagen mit 2 Achſen 

und 4 Rädern, dany eine große Haue, und werde ein hengſtmäßiges Roß beſchlagen. 

Eine Rad-Schiene darf jedoch nicht mehr als 12 Pfund Eiſen im Gewichte haben, 

auch der Wagen und die Hau ſeien nicht zu groß, ſondern zum Verkauf geeignet. 

Das Meiſterſtü> muß in 14 Tagen geliefert ſein, und er kann 2 Scmid-Knechte 

dazu gebrauchen. =- Die Werkſtätte muß beſonder3 für Reiſige frueh und Spath 

offen ſein, beſonders zu Löſens Zeit, ſollen aber dann die Leute nicht bei der Zahlung 

überhalten.“!) 

Die Stahl- und Eiſenarbeiter (Schloſſer, Zirkelſchmiede, 

Büchſenmacher, Feilhauer, Meſſerſchmiede, Nagelſchmiede, Sporer, Gürtler, 

Zinngießer, Großuhrmacher) hatten eine gemeinſchaftliche Innungslade. 

Die älteſte Ordnung ausſchließlich für die Geſellen und Jungen dieſes 

Handwerkes, beſtätigte der Bürgermeiſter, Richter und Rath beider Städte 

am 15. Mai 1629. Aus dem Meiſterbuch iſt erſichtlich, daß die Meiſter 

von Krems, Stein, Eſelſtein, Horn, Gobel8burg, Langenlois, Gföhl, 

Senftenberg, Eggenburg, Gar8, Weiſſenkirchen, Spiß, Marbach, Perſen- 

beug, Ottenſchlag, Grafenwörth, Straß, Droß, Schiltern, Hadersdorf, 

St. Bernhard, Unterleiben, Mautern, Furth, Kleinbüchlarn, Strazing, 

Rohrendorf =- zur hieſigen Lade gehörten. ?) 

Seifenſieder. Ein Franz Hart zu Stein wurde 1704 mit ſeinem 

Geſuch um eine Werkſtatt von der Regierung abgewieſen. Gegenwärtig 

exiſtirt 1 Seifenſieder in Krems. 

Schneider. Die Schn eider-Zunft beſaß Diplome vom Jahre 1636, 

1652, 1669 und 1763. Zur Schneiderzöche in Krems gehörten 156 

Ortſchaften auf 2 Meilen im Umfreiſe. *) 

Schuſter. Im Jahre 1444 ſchrieb der Stadtrath an die Stadt 

Wien und bat um Mittheilung der Schuſterordnung zur Tilgung der 

Unruhen. Die Handwerksordnung der Schuſter vom Jahre 1627 ſagt: 

„Wer Meiſter werden will muß 3 Jahre gelernt, hier in Krems oder Stein 

3 Jahre als Geſelle gearbeitet haben, wovon nur dann dispenſirt werden joll, wenn 

er eines Meiſters Witwe oder Tochter heiratet. = Er ſei auf freiem Fuß, und 

mache noch unverheiratet ſein Meiſterſtück. Das Meiſterſtück ſoll ſein : Er mache aus 

einer Kuhhaut ein paar Reitſtiefel nach der Zwerch mit einem Sporn-Falb, und daß 

die Nädet wohl bedeckt ſeynd, mehr ſolle er ein Paar Waſſerſtiefel, und „aus einem 

Kalbsfell ein paar Mann3- und ein paar Weiberſchuch, dann ein paar Schuch von 

dreien Stucken machen = wenn er dann ſonſt dem Stadtrath angenehm iſt, möge 

er Meiſter werden. Die Schuſter zu Stein mögen auch die Wochenmärkt in Krems 

beſuchen, die Schuſter von Krems megen auch am Hauptmarkt feil haben, den Nach- 

markt nicht über 2 bis 3 Tage ausdehnen, ſie mögen in keinem Gewölbe verkaufen, 

1) Kinzl's Chronik, S. 561. 

2) Kinzl, a. a. O. S. 601. 

3) Kinzl, a. a, O. S. 571. 
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jondern alle Schuſter beiſammen bleiben, die ausländiſchen ſeien gänzlich ausgeſchloſſen. 
Die Scuſterherberg bleibe fortan in Krem8, mit den Zöcmeiſtern ſoll zwiſchen 
beiden Städten abgewechſelt werden. Wenn etwa Leder, Schmeer, Pöch oder Hanf 
oder wa3 ſonſt zum Handwerk dienſtlich zu Krem8 oder Stein zum Kaufe kommt, 
möge es allen Meiſtern bekannt gemacht werden, damit ſie gute Nachbarn bleiben. 

Von den Beſchauleuten ſei einer zu Krem3, der andere von Stein, ſie ſeien unparteiiſch 
bei ihrer Pflicht. Zureiſende Geſellen oder Knecht mögen allen Meiſtern nach der 
Ordnung angemeldet werden. Wer einen Geſellen oder Knecht eingebracht, bekommt 
2 Pfennige. Wer gar keinen Knecht hat, der ſoll zuerſt verſehen werden. Kein 

Meiſter habe mehr als 4 Stühle in der Werkſtatt außer bey Kriegsleuffen."1) 

Die Geſellenlade befand ſich bis 1705 beim Sternwirth, dann 
wurde ſie weggebracht, weil der Sternwirth als Herbergsvater ſich geweigert 
hatte, einen franken Geſellen bei ſich aufzunehmen. Im Jahre 1713 kam 

ein Scuſterſtrife vor, worüber es heißt: 
„Den 3. April haben die Schuhknechte alle zugleich ihre Arbeit verlaſſen und 

14 Tage herumgeſchwärmt, weil ſie dem kaiſ. Patente nicht folgen wollten, daß kein 

Geſell ohne gedruckten Abſchied3zettel ſeines Meiſter3 ſeine Arbeit verlaſjen ſoll. Sie 
wurden arretirt, blieben aber hartnäckig, und alle Meiſter waren bis Ende Mai 

ohne Geſellen. Die Regierung befahl,- ſie criminaliſch als Rebellen zu beſtrafen. Den 

15. Juli erfolgte das Urtheil über dieſelben. Diejenigen, welche Folge leiſten, ſollen 

des Arreſtes entlaſſen werden, die andern aber, welche hartnäckig verbleiben, ſollen 

des Landes verwieſen, und ihre Namen an den Galgen geſchlagen werden. Der 
erſteren waren 19, der leßteren 16. Im Jahre 1716 baten letztere um Pardon, und 

um Reſtituirung ihres ehrlichen Namen8."2) 

Tiſchler. Die Tiſchler-Jnnung zu Krem38 wurde 10. April 1519 
beſtätigt. Laut Meiſterbuch waren hier früher 41 Meiſter incorporirt, 
ſeit Aufhebung des Innungszwanges beſchränkt ſich die Zahl auf die in 
Krems befindlichen 8 Meiſter. Eine Tiſchlerordnung vom Jahre 1579 
ſagt: „Jeder neue Meiſter ſoll, wenn er ledig, ſich eheſtens verheirathen. 
Die Arbeiten, welche auf freien Kauf gemacht werden, müſſen von zwei 
Meiſtern beſichtigt werden." Es wird genau beſtimmt, was Zimmerleute- 
und was Tiſchlerarbeit ſei. 3) Aus einer Aufzeichnung im vorigen Jahr- 
hundert iſt zu entnehmen, daß jährlich 2--3mal ein Tiſchler aus Ober- 
Deſterreich mit ganz hübſchen Tiſchlerarbeiten donauabwärts nach Krems 
kam und gute Geſchäfte machte.) 

? „Tuchhändler. In der Stadtrecht3 - Urkunde vom Jahre 1305 

wird die Handwerksinnung der Fleiſchhauer, Bäcker, Fiſcher verboten und 

34 KX der Tuchausſchneider (hantſneider) erlaubt, mit der Motivirung, 

Y Finz, a. a. OD. S. 574. u IEE (9, 15, Juli (Kinzl, a. a. O. S. p 
*) Brief im Barter. a 0 
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daß ihre Rechte und Freiheiten aus alten Zeiten herſtammen. Ein Patent 
vom Jahre 1592, erneuert 1650, privilegirte die Genoſſenſchaft der 
bürgerlichen Tuchhändler auf Märkten und Kirc<htagen das Tuch nach 
der Elle auszuſchneiden und zu verkaufen, wogegen die Tuchmacher und 
Tuchhändler aus Böhmen und Mähren, worunter auch Juden, die 
Wollentüher nur „ſtuhweis" verhandeln und verſilbern ſollten. Ein 
Beſtätigung8patent vom Jahre 1709 ſagte überdies: „Niemand darf Tuch 
ausſchneiden, der nicht Bürger oder landesfürſtlich privilegirt iſt. Den 
Juden und Unterhändlern iſt das Hauſiren mit Tuch ſtrenge verbothen. 

Die Kaufſchneider dürfen auf den Märkten vor einer beſtimmten Stunde 

nicht ausſchneiden. Tuchhändler dürfen auf Märkten keine anderen Waaren 
feil haben. Die Bürger, z. B. Eiſenherrn, welche Tuch für ihren Bedarf 
kaufen, dürfen e8 nicht ausſchneiden. Die nicht gelernten und unbefugten 

Tuchhändler ſind allſogleich abzuſchaffen". Ein Zuſahartikel vom Jahre 
1714 erlaubt die Zurichtung des Loodens oder Bauerntuches ebenfalls 

nur den privilegirten Tuchhändlern. Vom Jahre 1730 (28. Mai) datirt 

ein Stiftbrief des Mathäus Lang, bürgerlichen Tuchmachers zu Krems. 

Gerade von dieſer älteſten berechtigten Innung hat ſich hier nichts 

erhalten. ?) 

Wagner. Eine Inſtruction für Wagnermeiſter behufs Waag- und 

Niederlag8geld datirt vom Jahre 1656. Ein Brief Kaiſer Leopold 1. 

vom 3. Auguſt 1669 an die Meiſter des Wagner-Handwerkes beſtätigt 

die ſämmtlichen Freiheiten derſelben unter Hinweis auf die diesbezüglichen 

Erläſſe der Kaiſer Ferdinand 1., Mathias, Ferdinand Il. und I1]. Darin 

wird folgendes Meiſterſtück gefordert : 

Ein Ladwagen, darauf man 40 Eimer Wein führen kann, ſammt Zugehör. 

Hiezu ein Aizengeſtell. Ein Mühlgericht auf 2 Muth Waizen. Eine Sceibtruhe, die 

das Waſſer hält, und wo zwei Metzen Waiz hineingehen auf 2 Rädeln. Ein 

angehender Landmeiſter mache: Einen ſtarken Bauernwagen ſammt Zugehör. Ein 

Mühlgericht mit 26 Sprüßen. Zwei Zöchmeiſter und 4 Meiſter von der Umgegend 

ſollen dieſe Arbeit prüfen, ob ſie gerecht ſei. 

In dem Meiſterbuch, in welchem das Aufdingen und Freiſagen 

angemerkt iſt, kommen auch die Meiſter von Mautern, Rohrendorf, 

Theiß, Fels, Grafenwörth, Kirchberg, Stixendorf, Dindorf, Traundorf, 

Spitz, Nehagen, Kottes, Mühldorf vor.?) 

Weber. Laut einem Stiftbrief vom 21. September 1653 beſtand 

in Krems eine Weberzunft. Die Stiftung lautete auf ein jährliches Amt 

1) Kinzl's Chronik, S. 569. 
2) Kinzl's Chronik, S. 557. 
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und vier Quatembermeſſen. Das Amt wurde immer am Pfingſtmontage, 

als dem ZInnungstage, gehalten. Nach dieſem Stiftbrief befanden ſich in 

ven beiden Städten Leinen-, Barchent-, Maſſälän- und Zeugweber. 

1754 wurde den Soclſtrickern zu Zwettl und anderen handeltreibenden 

Parteien erlaubt, ihre Feilſchaften auf dem Jahrmarkte zu verkaufen. 

Wirthe. Das älteſte urkundlich vorkommende Gaſthaus iſt das 

zum goldenen Hirſchen. Im Jahre 1556 wohnte das Gefolge des Abtes 

von Admont beim goldenen Hirſchen und verzehrte 5 Pfund 6 Schilling 

4 Pfg.) Alte Schilde ſind ferner: zur goldenen Gans, zur Roſe, zum 

weißen Hahn, zum goldenen Pfau, zum ſchwarzen Bären. Ueber die 

Wirthe kamen oft Klagen vor. In der Handfeſte der Stadt Krems vom 

Jahre 1305 heißt es: 

Wer beim Weinſchenken ſchlechtes Maß gibt, zahle Strafe, thut er es ein 

viertes Mal, ſchlage man ihm den Daumen ab, und laſſe den Wein ausrinnen. Wer 

über die Gaſſe ſchlechteren Wein ſchenkt al8 'in ſeiner Gaſtſtube, dem geſchehe wie 

dem Vorigen.?) 

In den Beſchwerden, welche der öſterreichiſche Landtags8ausſchuß zu 

Inn3bru> 1518 vorbrachte, wird über die Wirthe folgendermaßen geklagt: 

ſie geben „ſlechte geringe mall mit pöſem wein“ gegen hohe Bezahlung, 

ebenſo haben ſie beim Kleinſchank der wohlfeil eingekauften Weine einen 

unverhältnißmäßigen Gewinn, ungeachtet deſſen fie doch den Wein nicht 

echt laſſen, ſondern ihn mit ſchlechten und geringen Ausländerweinen, 

mit Neigen (Reſten), auch etliche mit Waſſer mengen. = 1751 verordnete 

die Regierung, daß die bürgerlichen Wirthe und Gaſtgeber die Maß 

Wein um 1 kr. theurer ausſchänken ſollen als die bürgerlichen Garkücher.*) 

Im Jahre 1777 zahlten zu Krems folgende Gaſthäuſer Steuern: Der 

Hirſchenwirth zahlt 80 fl., der Sternwirth 50 fl., der Löwenwirth 60 fl., 

ver Rößelwirth 80 fl., der Kreuzwirth 80 fl., Koppauer 40 fl., Ein- 

wögerer 38 fl., Poſchenreitter 45 fl., Lindermaier 35 fl., Jeſuiten Müllner 

24 fl., Giegliſcher Beſtandwirth 23 fl., Gemainwirth in Weinzierl 20 fl., 

Brauhausbeſtand 39 fl., beide Lebzelter 6 fl., Caſſerne - Taz 70 fl. 

weißer Hahn 55 fl.) Ein Befehl vom 1. März 1812 beſagte: Jeder 

Wirth hat einen eigenhändig gefertigten Speiſen-Tarif Mittags und 

Abends den Gäſten vorzulegen. Table &'hdte Angaben der Speiſen und 

des Preiſes. Gegenwärtig gibt es in Krems 44 Wirthsgewerbe. 

1) Wichner, Geſch. Admont. 1V. 150. 
?) Strobl, 4:0 v. 13881.:S- 69. 
7 Kreigamt, 4. Auguſt 1757. 

) 1777, Tag- und Umgeld-Verlaſſung an die- Wirthe. 
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Zimmerleute. Die Zeche der Zimmerleute zu Krems beſtand 

ſhon 1501. In dieſem Jahre verkauften derſelben die Zechleute der 

St. Johannes3zeche zu Rechberg 3 Viertl Weingarten, genannt am Sto> 

zu Straßing.) Das Meiſterbuch der bürgerlichen Zimmerleute in 

Krems fängt mit dem Jahre 1539 an. Das Buch iſt in Eichenholz 

gebunden, die Verzeichniſſe der Meiſter und Geſellen ſind kaligraphiſch 

geſchrieben. Bei der Aufnahme eines Meiſters fand ſtets ein Feſtmahl 

ſtatt. Vom Jahre 1617 an fand ſich die Innung am Frohnleichnamsfeſte 

zuſammen. Im Jahrſchillings8buche, beginnend 1652, finden ſich verzeichnet 

Meiſter von Gföhl, Grafenwörth, Gſtöttenhof, Haißzendorf, Kirchberg am 

Wagram, Lengenfeld, Meidling, Neuſtift, Stein, Stettldorf, Stixendorf, 

Weiker3dorf, Weiſſenkirchen und Krems.?) 

Juduſtrie. 

Die Induſtrie fand früher in Krems keine beſondere Pflege und 

wenn ſchon etliche Male ſchüchterne Verſuche gemacht wurden, ſo geſchah 

dies meiſtentheils nicht von Eingebornen, ſondern von Fremden. Im 

Jahre 1716 wollte die Regierung in Krems Manufacturen errichten 

und forderte von der Stadt ein Gutachten. Der Stadtrath antwortete, 

daß Krem3 kein ſchilicher Ort zu Manufacturen ſei, weil hier keine 

Rohſtoffe gewonnen werden.*) Auch ſpäter (1763) fand das Bemühen 

der Regierung Fabriken zu errichten, welches die ſtädtiſchen Commiſſäre 

dem Stadtrathe intimirten, keinen Anklang. 

Nach einer Aufzeichnung vom Jahre 1588 ſcheint man in einem 

Weinberge des Kremſer Burgfrieden3 nach Kohlen gegraben zu haben, 

denn die fürſtlich Roſenberg'ſchen Bergbeamten zu Krumau erſuchten den 

Stadtrath die daſelbſt befindliche Stelle an Niemand zu verlehnen, bis 

der Fürſt aus Polen zurückkomme. *) | 

Im Jahre 1762 bildete ſich in einem Seitenthale von Krems eine 

Gewerkſchaft, welche nach Alaun grub.) Das Geſchäft ſchien anfangs zu 

entſprechen, denn es wurde eine Kapelle im „Alaunthale“ für das tägliche 

Gebet und für eine ſonntägliche Meſſe gebaut und eingerichtet, um durch den 

1) 1501, Sonnt. vor St. Veit. Zel En Egenburger, Stadthauptmann zu 

Krems. (Switner, Cod. dipl. austr. T. IV. Nr. 4). 

5, ea Sn 0. 598. . 
716. (Miſſ. Prot. ; ; ; 

4) 1588, 4 . "Stahtarchiv). Das Schürfen nach Steinkohlen in der Nähe 

von Strating (1830) wurde wieder aufgegeben, weil es ſich nicht ventirte. 

5) Die Beſiher der Alaungrube gaben 1762 ſtatt des Zehents von 1 Joch 

Acer jährlich 1 fl. der Stadtpfarre. Die Pfarre Stein verkaufte !/» Joch Acer und 

2 Viertel Weingarten um 210 fl. an die Alaungewerkſchaft. (Geſch. Beil. 1. 147). 
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weiten Kirchengang den Sud nicht unterbrechen zu müſſen. *) =- Von 

den Hafnertigeln bei Rechberg war ſchon oben (S. 414) die Rede. =- 

Schräg gegenüber von Krems zu Thallern befindet ſich ein ergiebiges 

Kohlenbergwerk und zu Oberfucha- (in der Nähe von Göttweig) ſind 

Thongruben, deren feuerfeſtes Materiale zu Schmelztigeln nach Deutſch- 

land und in die Türkei verſendet wird. 

Erſt in neuerer Zeit offenbarte ſich in Krems ein thatkräſtiger 

Sinn für induſtriellen Fortſchritt, und zwar mit ſo glücklichem Erfolge, 

daß Krems auf der Pariſer Ausſtellung 1867 durch vier heimiſche 

Induſtrielle vertreten war. Es waren folgende: Gögl (Senf), Schmitt 

(Leder), Oſer (Mühlſteine), Wochenmaier (Backöfen). Alle vier erhielten 

eine Auszeichnung. 

Herr Oſer Joſeph sen. etablirte 1863 eine Mühlſteinfabrik, 

welche in kurzer Zeit außerordentlichen Aufſchwung nahm, da man deren 

Producte den berühmten franzöſiſchen von Laferte an die Seite ſtellte. 

Auf den Ausſtellungen zu Hainburg, Linz, St. Pölten und Paris wurden 

deren erprobten Vorzüge öffentlich anerkannt. Ein Beweis des großen 

Zuſpruches iſt, daß Oſer mit 20 Steinmeßgehilfen arbeitet. =- Außerdem 

errichteten Oſer jun. und die Herren Nuß und Vogl Maſchinen- 

fabrifen, die ſeit der kurzen Zeit ihres Beſtandes bedeutende Leiſtungen 

aufweiſen können. 
Zeno Gögl und IJ. Hiebgern erzeugen Senf im Großen mit 

Benüßung einer Dampfmaſchine. Erſterer und IJ. Badſtuber hoben auch 

die Eſſigerzeugung, ein Geſchäft, das früher in Krems ſehr florirte. = 

Wochenmayer Joſeph errichtete ſeine neu erfundenen Backöfen bei der 

Weltausſtellung in Paris (1867), welche den Vortheil der Regulirung 

der Temperatur und der Erſparung von Brennmateriale boten. 

Johann Keuſch erfand 1849 die Rebſcheere, welche bei den 

Winzern ſchnell die größte Verbreitung fand, weil ſie den Rebenſchnitt 

erleichtert und fördert. Später nahm er daran noch weſentliche Verbeſſerungen 

vor, wodurch Zeit erſpart und Kraftaufwand gewonnen wird. Auf der 

Pariſer Ausſtellung erhielt Keuſch die broncene Medaille und vom Kaiſer 

Franz Joſeph für ſeine gewerbliche Thätigkeit das goldene Verdienſtkreuz 

mit der Krone. 
Die Gebrüder Adolph und Franz Schmitt gründeten im Jahre 

1854 zu Rechberg eine großartige Lederfabrik, welche mit 8000 Centner 

Eichenlohe und 12.000 Centner Fichtenlohe," 15.000 Stück Häute und 
25.000 Stü> Felle arbeitet. 

5, 1764 Auftrag an Dechani Stödler, dieſe Kapelle zu benediciren.
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Joſeph Oſer erbaute 1856 die erſte Kunſtmühle in Krems. = 

Die im Kremsthale befindliche Dampfmühle mit 3 Gängen (errichtet 

von N. v. Kleyle) erzeugte 1854 aus Banater Waizen 24.764 Centner 

Mehl und Gries, 4085 Centner Kleien, 436 Centner Fußmehl, aus 

Roggen 4408 Centner Mehl, 1181 Centner Kleien, 140 Centner Fußmehl.?) 

Herr Anton Michl etablirte im Kremsthale (bei Rechberg) eine 

Leim-Manufactur, deren fettreinen, geruchloſen und die ſtärkſte Bindekraft 

entwickelnden Producte auf den Ausſtellungen in Wien, Paris, Sydney, 

Linz, Wels, Teplih, Eger 2c. die höchſte Auszeichnung erwarben, ſo daß 

ſie zu einem Weltartikel wurden. Früher mußte man, um ein gutes 

Stück Leim zu bekommen, ſich nach Köln wenden und ſind Tauſende von 

Gulden aus Oeſterreich dorthin gewandert; jeht iſt Michl's Leim zur 

Seidenapretur dem Kölner in der Reinheit voraus, und der Erzeuger iſt 

in der Verbeſſerung ſeines Productes noch immer raſtlos thätig. 

Bei der lezten Ausſtellung in Krems (1884) ſtellte Herr Joſeph 

Uh Cementwaaren und Ziegeln, die Herren Alvis Tanmaſits und 

Friedrich Miller Steinmehwaaren, Herr A. Glaninger Mühlſteine, 

Herr Joſeph Mayer Tho nöfen aus, die allgemein Anerkennung fanden. 

In neueſter Zeit hat Joſeph Oſer jun. in ſeiner Maſchinenfabrik die 

electriſche Beleuchtung nach eigenem Syſteme eingeführt. Auch 

conſtruirte er eine für kleinere Mühlen geeignete Dynamo-Maſchine, die 

8 größere und 16 kleinere Glühlampen zu ſpeiſen im Stande iſt und 

die blo3 eine Pferdekraft zu ihrem Betriebe erfordert, ein bedeutender 

Vortheil für Mühlen, indem die electriſche Beleuchtung jede Feuersgefahr 

ausſchließt. 

Das photographiſche Atelier von I. Pohlniſch liefert Aufnahmen, 

die ſich mit den beſten der Reſidenz meſſen können. 2) -- Von der Dampf- 

brauerei war ſchon oben (S. 408) die Rede.?) 

Jedenfalls ſind dies Beweiſe von dem induſtriellen Bildungstriebe 

der Kremſer, die eine gute Zukunft verheißen. Noch iſt die Waſſerkraft 

des Kremsflußes nicht ausgenüßt, wenn man erwägt, daß derſelbe von 

Meisling bis in die Donau einen Fall von 30 Klaftern hat und doch 

nur von wenigen Waſſerwerken und Fabriken benüht wird. Die anſtoßen- 

4 iſt. icht, herausgegeben von der 1. ö. Handels- u. Gewerbefammer. 

y gn He nan JBiG Krems von der Oſtſeite" wurde von Pohlniſch 

ei ür di enommen. 8 ; 

4 öee ELSE NS: 323) fördert das induſtrielle Streben. Der ſeiner 

Zeit an derſelben angeſtellte Profeſſor Dr. Exner (ieht Hofrath und Abgeordneter) 

wurde als Correſpondent des Wiener Gewerbevereines zur Induſtrie-Ausſtellung 

nach Paris geſandt. 



den Waldungen von 15.000 Joch würden hinreichenden und billigen 

Brennſtoff für Fabriken liefern. Bei dem Umſtande, daß der Bodenertrag 

von den Weingärten ungenügend, und die Lage der Stadt an der Donau 

und am Ausgangspunct weitführender Commercialſtraßen und Eiſenbahnen 

zur Vermittlung des Verkehrs zwiſchen Niederöſterreich und den weſt- 

nördlichen Nachbarländern berufen iſt, darf man die Hoffnung nicht auf- 

geben, daß die Stadt Krems in den Kreis der induſtriellen Landestheile 

eintreten und die Strömung der Zeit auch in dieſer Richtung zu ihrer 

fortſchrittlichen Entwieklung benüßen wird. 

374: Kapitel. 

Handel und Verkehr. 

Handel. 

Die große Verkehröſtraße, welche von Weſten nach Oſten Oeſterreich 

durchfließt, die Donau, förderte die Entwieklung des Handels. Schon 

durch die Römer wurde Oeſterreich in den Weltverkehr eingeführt und 

frühzeitig werden Zollſtätten an der Donau urkundlich bezeichnet.?) 

Während große Waarenzüge von Conſtantinopel bis nach Lorch kamen, 

wo deutſche Kaufleute die morgenländiſchen Producte empfingen und weiter 

führten, ſchifften entſchloſſene Männer donauabwärts, namentlich ſeitdem 

Karl der Große die Waarenzüge aus dem Jnnern des fränkiſchen Reiches 

nach der Oſtgränze unter Aufſicht der Markgrafen geregelt hatte. Deutſch- 

land wurde ſo der Stapelplaß des Welthandels.?) Die Raubzüge der 

Magyaren hemmten wohl einige Zeit den Handelsverkehr, konnten ihn 

aber nicht vollends unterdrücken. 

Einen Aufſchwung nahm der öſterreichiſche Handel unter der 

geſegneten. Regierung des edlen Geſchlechtes der Babenberger. Die Kreuz- 

züge, deren ſo manche an Krems vorüberpilgerten, belebten den regen 

Verkehr mit dem Orient und ſteigerten den Handel. Reiche Waarenzüge 

wanderten im XIII. Jahrhundert durch das Donauthal.*) Beſonder? 

1) 3. B. Epare8burg (Mautern). Büdinger, Oeſterr. Geſchichte, S. 156. | 
?) Der Zug des Großhandels ging aus dem nördlichen Deutſchland, wo die 

Induſtrie in den Seeſtädten des baltiſchen Meeres früh aufblühte und die Stapel- 
plätze des orientaliſchen Handel8 is befanden, von Bardewig, der Hauptniederlage 
des deutſchen Handels, nach den ſüdlichen Binnenländern, über Magdeburg, Erfurt, 
Frochheim nach Bayern, und von da über Regens8burg und Paſſau ſtromabwärts 
nach Deſterreich. (Beer, Allg. Geſchichte des Welthandels 1. 171). 

; 8) Adrian Rauch, rer. austr. 3cript. II. 106. -- Kurz, Oeſterreichs Handel 
in alten Zeiten. Linz, 1822, 13. R urz, Deſterreichs H 

(> 


